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Teil B11 Detaillierte Regelungen für die Koordination nach Baustellenverordnung

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die Koordination nach Baustellenverordnung des in Teil A §1 näher definierten Projekts

nachstehenden Leistungsumfang und die nachfolgende Honorarregelung auf der Grundlage der Verord-nung über Sicherheit und Gesundheitsschutz auf Baustellen (Baustellenverordnung – BaustellV) vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283), den Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (RAB) sowie des Arbeits-schutzgesetzes.

§ 1         Leistungen des Koordinators

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der nachfolgenden Grund- und Besonderen Leistungen:

1.1 Grundleistungen während der Planung der Ausführung

Koordinieren der Maßnahmen aus den allgemeinen Grundsätzen nach §4 Arbeitsschutzgesetz bei der Planung der Ausführung

1

Feststellen sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen den Arbeiten der einzelnen Gewerke auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten oder Einflüssen auf oder in der Nähe der Baustelle

2

Aufzeigen von Möglichkeiten zur Vermeidung von Sicherheits- und Gesundheitsrisiken

3

Erstellen und Ausarbeiten des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplanes und dessen kontinuierliche Anpassung an den laufenden Planungsprozess

Beraten und Mitwirken bei Planung und Ausschreibung

4

Beraten und Mitwirken in sicherheits- und gesundheitstechnischen Belangen bei der Planung der Baustelleneinrichtung und schriftliche Dokumentation der Ergebnisse

5

Beraten und Mitwirken bei der Planung bleibender sicherheitstechnischer  Einrichtungen für mög-liche spätere Arbeiten an der baulichen Anlage und schriftliche Dokumentation der Ergebnisse

6 

Hinwirken auf das Berücksichtigen von Leistungen zu Sicherheit und Gesundheitsschutz in Ausschreibungen, Vergabe- und Bauvertragsunterlagen

7

Beraten bei der Terminplanung, insbesondere bei der Abstimmung von Bauausführungszeiten, um Gefahren, die durch ein zeitliches Nebeneinander hervorgerufen werden können, zu reduzieren

Vorankündigung

8

Erstellen der Vorankündigung und Mitwirken bei deren Übermittlung an die nach Landesrecht zuständige Behörde (z.B. Gewerbeaufsichtsamt oder Amt für Arbeitsschutz)

Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Unterlage (nachfolgend „Unterlage“)

9

Zusammenstellen der  Unterlage gem. §3 Abs. 2 Nr. 3 BaustellV nach Maßgabe der Erläuterun-gen zur BaustellV (Bundesarbeitsblatt, Ausgabe 3/99, ggf. nachfolgende Fassung) einschließlich Anpassen der Unterlage im Zuge des Planungsprozesses

10

Leistungen während der Ausführung des Bauvorhabens mit

10

.1

Aushängen und Anpassen der Vorankündigung

10

.2

Bekanntmachen, Anpassen und Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans sowie Hinwirken auf seine Einhaltung und auf die Umsetzung der erforderlichen Arbeitsschutz-maßnahmen durch die beteiligten Unternehmen

10

.3

Organisieren des Zusammenwirkens der bauausführenden Unternehmen hinsichtlich Sicherheit und Gesundheitsschutz

10

.4

Koordinieren der Überwachung der ordnungsgemäßen Anwendung der Arbeitsverfahren durch die Arbeitgeber durch Einfordern von Nachweisen (z.B. Gefährdungsbeurteilungen, statische Nach-weise usw.)

10

.5

Stichprobenartiges Überprüfen der gemeinsam genutzten Sicherheitseinrichtungen und Geräte auf ordnungsgemäßen Zustand, ggf. durch Einsichtnahme in Prüfnachweise

10

.6

Hinwirken auf die Einhaltung der Baustellenordnung und eines Baustelleneinrichtungsplans  (soweit diese vorhanden sind) hinsichtlich der Vermeidung gegenseitiger Gefährdungen

10

.7

Berücksichtigen sicherheits- und gesundheitsschutzrelevanter Wechselwirkungen zwischen Arbeiten auf der Baustelle und anderen betrieblichen Tätigkeiten oder Einflüssen auf oder in der Nähe der Baustelle

10

.8

Koordinieren der Anwendung der allgemeinen Grundsätze nach §4 Arbeitsschutzgesetz

10

.9

Die dargestellten Koordinationsleistungen, Überprüfungen, Überwachungen und Einweisungen sind im Rahmen von regelmäßigen Sicherheitsbesprechungen und -begehungen zu erbringen. Deren mittleres Begehungsintervall für die vorgesehenen Bauphasen wird in §5 festgelegt

10

.10

Protokollieren der sicherheitstechnischen Fragestellungen des Bauablaufs und Auswerten der Ergebnisse der Begehungen und Überprüfungen mit Aufzeigen von Lösungsvorschlägen und zeitnahe schriftliche Übermittlung an örtliche Bauüberwachung, Fachbauüberwachungen undAG, um den notwendigen Handlungsbedarf aufzuzeigen und die kurzfristige und wirtschaftliche Behebung der Fragestellungen durch den AG oder dessen Vertreter (z.B. Bauüberwachung) zu veranlassen

10

.11

Fortschreiben und Abschließen der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Unterlage auf Grund aktualisierter Ausführungsplanung (Bestandsunterlagen, Baubestandsakte, Bauwerksbuch) des Objekts in Bezug auf die sicherheitstechnischen Einrichtungen für die späteren Arbeiten

1.2         Besondere Leistungen

Besondere Leistung

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.1

11

Erstellen einer Baustellenordnung

12

Anpassen des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans  bei erheblichen Änderungen

13

Anpassen der Unterlage bei erheblichen Änderungen

14

Abstimmen beim Vorhandensein mehrerer Koordinatoren

15

Kostenanalysen zu technischen oder organisatorischen  Maßnahmen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

16

Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe sicherheits-

technischer Einrichtungen, Überprüfen von Angeboten in 

sicherheitstechnischer Hinsicht (z.B. bei Funktionalaus-

schreibungen, Alternativangeboten oder Sondervorschlägen)

17

Regelmäßige Teilnahmen an allgemeinen Baubesprechun-gen auf Anforderung durch den AG

18

Beraten zur Erstellung von Fluchtwegplänen oder  Rettungskonzepten während der Bauzeit

19

Beraten zu notwendigen verkehrssichernden Maßnahmen  des AG oder der ausführenden Firmen

20

21

22

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund-  und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Inhalte des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans

Der Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan muss folgende Inhalte aufweisen:

3.1         Arbeitsabläufe

3.2         Gefährdungen

Ermitteln aller gewerkebezogenen und gewerkeübergreifenden Gefährdungen.

 

3.2.1           Gewerkebezogene Gefährdungen sind

die bei der Ausführung eines Gewerkes auftretenden Gefährdungen, z.B. Gefahr des Abstürzens von hochgelegenen Arbeitsplätzen; Verschüttungsgefahr bei Erdarbeiten in Baugruben und Gräben.

3.2.2           Gewerkeübergreifende Gefährdungen sind

gegenseitige Gefährdungen, die sich durch örtliches und zeitliches Zusammentreffen mehrerer Gewerke ergeben,Gefährdungen, die sich aus den örtlichen Gegebenheiten auf der Baustelle ergeben,Gefährdungen durch Dritte, z.B. durch weitere betriebliche Nutzung von Teilen des Baufeldes durch den AG; Gefährdungen durch öffentlichen Verkehr; Gefährdungen, die sich durch Nachbarbaustellen ergeben.

3.3         Maßnahmen

3.3.1           Festlegen und Dokumentieren der Maßnahmen, die zur Vermeidung bzw. Verringerung der zuvor ermittelten Gefährdungen notwendig sind, wie z.B. gemeinsam genutzte Einrichtungen und aufeinander abgestimmte Maßnahmen zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz der Beschäftigten einschließlich der Nennung der den anzuwendenden Maßnahmen zugeordneten Arbeitsschutzbestimmungen

3.3.2           Bei der Auswahl der Maßnahmen sind die geltenden Arbeitsschutzbestimmungen und die Erkenntnisse zur Sicherheit und zum Gesundheitsschutz nach dem Stand der Technik, der Arbeitsmedizin und Hygiene sowie gesicherte arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse zu berücksichtigen. Insbesondere sind die „Allgemeinen Grundsätze“ nach §4 Arbeitsschutz-gesetz anzuwenden. Ausgenommen sind die Maßnahmen, zu denen der Arbeitgeber nach den Arbeitsschutzbestimmungen verpflichtet ist und die der Direktions- und Entscheidungspflicht des Arbeitgebers gegenüber seinen Beschäftigten unterliegen, z.B. Unterweisungen, Bereit-stellung geeigneter und sicherer Arbeitsmittel, persönliche Schutzausrüstung.

§ 4         Inhalte der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Unterlage

Die Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Unterlage enthält:

bauteilbezogene Auflistung der bei späteren Arbeiten (Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten) zu erwartenden GefährdungenDarstellung der notwendigen sicherheitstechnischen Einrichtungen für die späteren Arbeiten auf Grund der zeichnerischen und rechnerischen Unterlagen sowie der Genehmigungs- und Prüfungs-unterlagen des Objekts

§ 5         Intervall des Begehungsrhythmus

Für die Begehungen/Besprechungen wird vorläufig folgendes Intervall festgelegt:

Phase A:

von

bis

Wochen

Tage/Woche

Phase B:

von

bis

Wochen

Tage/Woche

Phase C:

von

bis

Wochen

Tage/Woche

Phase D:

von

bis

Wochen

Tage/Woche

Das Intervall des Begehungsrhythmus ist der Komplexität der Baumaßnahme, dem zeitlichen Fortschritt der Arbeiten, dem Grad der Gefährdungen und den Vorgaben des AG anzupassen. Als Mindestbegehungs-rhythmus ist von einer Begehung alle zwei Wochen auszugehen, da sonst eine nachhaltige Koordination und kontinuierliche Überprüfung der Vorgaben nicht gewährleistet und damit nachgewiesen werden kann. 

§ 6         Mitwirkung des AG

6.1         Der AG verpflichtet seine Planer bei der Planung der Ausführung seines Bauvorhabens, insbeson-dere bei der Einteilung der Arbeiten, die gleichzeitig oder nacheinander durchgeführt werden, und bei der Bemessung der Ausführungszeiten für diese Arbeiten, die Allgemeinen Grundsätze nach §4 Ziffer 1 bis 5 des Arbeitsschutzgesetzes zu berücksichtigen (§2 Abs. 1 BaustellV).

6.2         Der AG übermittelt der zuständigen Behörde die Vorankündigung (§2 Abs. 2 BaustellV).

6.3         Der AG sorgt dafür, dass alle am Bau Beteiligten und seine eigenen Mitarbeiter, die für die Baustelle zuständig sind, über die Bestellung und die Leistungen des Koordinators unterrichtet sind, mit dem Koordinator zusammenarbeiten und ihn unterstützen. Der AG hat dafür zu sorgen, dass die Vor-gaben des Koordinators von den anderen Beteiligten berücksichtigt und beachtet werden.

6.4         Der AG vereinbart in den Verträgen mit den ausführenden Firmen, dass die Hinweise AN und der SiGe-Plan zu berücksichtigen sind (§5 Abs. 1 Nr. 5 BaustellV).

6.5         Der AG verpflichtet die ausführenden Firmen, dass diese ihre eigenen Planungen, Konzepte, Anwei-sungen, Ergebnisse der Arbeitsvorbereitung, Gefährdungsanalysen und sonstige erforderlichen Dokumente für die Ausführung der Arbeiten im Baustellenbetrieb für die Belange des Arbeits- und Gesundheitsschutzes rechtzeitig vor Beginn der Arbeiten bereithalten und auf Nachfrage vorlegen.

         Dies ist die Voraussetzung für eine präventive Tätigkeit des Koordinators.

6.6         Der AG verpflichtet seine Vertreter, die in den Niederschriften des AN angeregten Optimierungsmaß-nahmen hinsichtlich des Baubetriebes zu prüfen und ggf. eine wirtschaftliche Behebung zeitnah zu veranlassen.

6.7         Der AG sichert zu, dass dem Koordinator die Pläne und Leistungsverzeichnisse, der Bauablaufplan sowie die Angaben über die am Bau Beteiligten bereitgehalten werden.Es kann sich um folgende Dokumente handeln:

EntwurfspläneAusführungspläneGutachtenLeistungsbeschreibung und LeistungsverzeichnisseBauablaufplanBaustelleneinrichtungsplanUnternehmerliste nach Gewerken mit Angabe der verantwortlichen PersonenProtokolle der Bauoberleitung, Projektsteuerung und Bauüberwachung  

§ 7         Vergütung

Der AN erhält bei Verzicht auf stufenweise Beauftragung (§2) für seine nach §1.1 beauftragten Leis-

tungen ein Pauschalhonorar gemäß dem geprüften Angebot vom 

 (Datum)

in Höhe von

 € netto.

Hiervon entfallen auf die nachstehenden Leistungsblöcke folgende Teilpauschalen:

Koordinieren der Maßnahmen aus den allgemeinen Grundsätzen nach §4 Arbeitsschutzgesetz bei der Planung der Ausführung inkl. der aufgeführten Beratungsleistungen und Mitwirkungspflichten pauschal

 € netto

Erstellung des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans pauschal

 € netto

Erstellung der Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Unterlage pauschal

 € netto

Leistungen während der Ausführung des Bauvorhabens (außer Baustellenbegehungen)

 € netto

Für die Baustellenbegehungen: In der Bauzeit (BZ): 

 Monate

Phase A

 €/Woche für

 T/W ×

 € netto

Phase B

 €/Woche für

 T/W ×

 € netto

Phase C

 €/Woche für

 T/W ×

 € netto

Phase D

 €/Woche für

 T/W ×

 € netto

Bei vereinbarter stufenweiser Beauftragung (§2) werden folgende Einzelpauschalhonorare vereinbart:

Stufe 1:

 € netto

Stufe 2:

 € netto

Stufe 3:

 € netto

Honorar je Sicherheitsbegehung außerhalb des Mindestbegehungs-rhythmus auf Anordnung des AG

 € netto

Für die Leistung „Fortschreiben des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans“ kann im Falle einer wesentli-chen Planungsänderung, soweit diese für das Sicherheitskonzept relevant ist und zu einer maßgeblichen Änderung der Unterlage gem. §3 (2) BaustellV führt, eine Vereinbarung über die Vergütung des nachweis-lich erforderlichen Mehraufwands getroffen werden.

Ordnet der AG über die vereinbarten Leistungen hinaus weiter Leistungen an, die zur Erreichung der Ziel- bzw. Aufgabenstellung notwendig sind und die im Verhältnis zu den beauftragten Leistungen einen nicht unwesentlichen Arbeits- und Zeitaufwand erfordern, werden diese nach Zeitaufwand honoriert.

Der Zeitaufwand ist rechtzeitig vom AN vor Ausführung der Leistung zu ermitteln. Das Honorar wird grund-sätzlich vor Aufnahme der Leistung schriftlich vereinbart. Über die geleisteten Stunden ist vom AN ein Nachweis zu führen. Dieser muss die Tätigkeiten im Einzelnen, das heißt zumindest nach Zeit (Datum und Anzahl der geleisteten Stunden), Personal und Tätigkeitsinhalten aufführen. 

§ 8         Weisungsrecht

Der AN hat gegenüber den an der Planung Beteiligten kein Weisungsrecht. In der Ausführungsphase ist er berechtigt, bei unmittelbar drohenden Gefahren geeignete Maßnahmen anzuordnen. Er hat eine Hinweis-pflicht gegenüber dem AG und den an der Planung und Ausführung Beteiligten bezüglich der Belange der Arbeitssicherheit und des Gesundheitsschutzes.

§9         Ergänzende Vereinbarungen

9.1         Als Verantwortliche für die Erbringung der vertraglichen Leistungen werden benannt (Name und Qua-lifikation):

Der AN sichert zu, dass die Benannten die Anforderungen aus den RAB 30 hinsichtlich der baufachlichen, arbeitsschutzfachlichen und der speziellen Koordinatorenkenntnisse sowie der Berufserfahrungen erfüllen. Auf Verlangen des AG hat der AN Nachweise hierüber vorzulegen.

9.2         AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Anhang 2    Vorläufige Honorarermittlung

Projektbezeichnung:
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Anhang 3    Vorläufige Punkteermittlung zur Honorarzone
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Teil B10 Detaillierte Regelungen für Freianlagen

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die Freianlagen

beim Projekt

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Grundleistungen (§39 und Anlage 11.1 HOAI) 

Der AG beauftragt den AN mit den folgenden Leistungsphasen:

Gebäude

Leistungsphasen

Bewertunggem. HOAI

von der HOAI abweichende Bewertung*

1

Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)

3 %

2

Vorplanung (Leistungsphase 2)

10 %

3

Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)

16 %

4

Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)

4 %

5

Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)

25 %

6

Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)

7 %

7

Mitwirken bei der Vergabe (Leistungsphase 7)

3 %

8

Objektüberwachung - Bauüberwachung und Dokumentation (Leistungsphase 8)

30 %

9

Objektbetreuung (Leistungsphase 9)

2 %

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

Statt dieser Leistungsphasen wird beauftragt:

gemäß§9 HOAI

10

Vorplanung oder Entwurfsplanung als Einzelleistung

1.2         Besondere Leistungen (§39 und Anlage 11.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.1

11

Mitwirken bei der öffentlichen Erschließung

12

Kartieren und Untersuchen des Bestands, floristische oder faunistische Kartierungen

13

Begutachtung des Standorts mit besonderen Methoden zum Beispiel Bodenanalysen

14

Beschaffen bzw. Aktualisieren best. Planunterlagen, Erstellen von Bestandskarten

15

Bestandsaufnahme, Vermessung

16

Fotodokumentation

17

Beurteilen und Bewerten der vorhandenen Bausubstanz, Bauteile, Materialien, Einbauten oder der zu schützenden oder zu erhaltenden Gehölze oder Vegetationsbestände

18

Mitwirken beim Beschaffen nachbarlicher Zustimmungen

19

Erarbeiten von Ausarbeitungen nach den Anforderungen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung sowie des beson-deren Arten- und Biotopschutzrechtes, Eingriffsgutachten, Eingriffs- und Ausgleichsbilanz nach landesrechtlichen Regelungen

20

Mitwirken beim Erstellen von Kostenaufstellungen und Plan-unterlagen für Vermarktung und Vertrieb

21

Erstellen und Zusammenstellen von Unterlagen für die Beauftragung von Dritten (Sachverständigenbeauftragung)

22

Mitwirken bei der Beantragung und Abrechnung von Förder-mitteln und Beschäftigungsmaßnahmen

23

Mitwirken bei der Finanzierungsplanung

24

Erstellen einer Kosten-Nutzen-Analyse

25

Aufstellen und Berechnen von Lebenszykluskosten

26

Teilnahme an Sitzungen in politischen Gremien oder im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung

27

Erstellen von landschaftspflegerischen Fachbeiträgen oder natur- und artenschutzrechtlichen Beiträgen

28

Mitwirken beim Einholen von Genehmigungen und Erlaub-nissen nach Naturschutz-, Fach- und Satzungsrecht

29

Erfassen, Bewerten und Darstellen des Bestandes gemäß Ortssatzung

30

Erstellen von Rodungs- und Baumfällanträgen

31

Erstellen eines Überflutungsnachweises für Grundstücke

32

Prüfen von Unterlagen der Planfeststellung auf Überein-stimmung mit der Planung

33

Erarbeitung von Unterlagen für besondere technische Prüfverfahren (zum Beispiel Lastplattendruckversuche)

34

Auswahl von Pflanzen beim Lieferanten (Erzeuger)

35

Alternative Leistungsbeschreibung für geschlossene Leistungsbereiche

36

Bauoberleitung, künstlerische Oberleitung

37

Erstellen einer Freianlagenbestandsdokumentation

38

Überwachung der Entwicklungs- und Unterhaltungspflege

39

Überwachen von Wartungsleistungen

40

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist

41

42

43

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund-  und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen (§39 i.V.m. Anlage 11.1 HOAI)

Honorarzone (§ 40 Abs. 2–6 HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maß-geblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Honorarsatz:

 (§§ 2a, 40 Abs. 1 HOAI)

Anrechenbare Kosten:

Die anrechenbaren Kosten werden ermittelt nach DIN 276-1 Fassung 2008-12.

Die anrechenbaren Kosten werden ermittelt nach

Zuschlag für Umbau/Modernisierung:

% (§40 Abs. 6 HOAI)

Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß §4 Abs. 3 HOAI

mit

€ festgelegt.

 noch einvernehmlich festgelegt.

Der Prozentsatz für die Bauüberwachung wird gemäß §12 Abs. 2 HOAI erhöht um

%.

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.2 festgelegt:

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine Vergütungsverein-barung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß §1.1 treffen.

3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte des §40 Abs. 1 HOAI

a)

Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:

Das Honorar bestimmt sich nach den in diesem Vertrag (insbesondere Teil B10 §3.1 für Grundleistungen, §1.2 für Besondere Leistungen und Teil A §4.4) getroffenen Verein-barungen. Es ergibt sich aus der Fortschreibung der Honorartafel des §40 HOAI durch die Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B10.1.

Die Honorarhöhe wird (ggf. ergänzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarungen) wie folgt vereinbart:

b)

Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten durch:

die erweiterte Honorartafel nach den Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwal-tung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B10.1.

die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten gemäß folgender Festlegung:

3.4         Planungsänderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen

a)

Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjekts bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberechn-ung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über der-artige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nach-weise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.

b)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

c)

§ 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB sowie §10 HOAI bleiben unberührt.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

bereits vorliegende Unterlagen:

noch nicht vorliegende Unterlagen:

§5         Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B1    Seite  von 

Teil B1 Detaillierte Regelungen für Ingenieurbauwerke

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für das Ingenieurbauwerk: 

beim Projekt:

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Grundleistungen (§ 43 und Anlage 12.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit den folgenden Leistungsphasen: 

Bewertung gem. HOAI 

Von der HOAI abweichende Bewertung*

1

Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)

2 %

2

Vorplanung (Leistungsphase 2)

20 %

3

Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)

25 %

4

Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)

Erhöhung Prozentsatz um bis zu 3 % bei Planfeststellungsverfahren

5 % 

5

Ausführungsplanung (Leistungsphase 5) 

Erhöhung Prozentsatz um bis zu 20 % bei überdurchschnittlichem Aufwand an Ausführungszeichnungen

15 %

6

Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)

13 %

7

Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7)

4 %

8

Bauoberleitung (Leistungsphase 8)

15 %

9

Objektbetreuung (Leistungsphase 9)

1 %

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen:

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

Statt dieser Leistungsphasen wird beauftragt:

Gemäß§ 9 HOAI 

10

Vorplanung oder Entwurfsplanung als Einzelleistung

%

1.2         Besondere Leistungen (§ 43 und Anlage 12.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.1

11

Örtliche Bauüberwachung

12

Verfahrens- und Prozesstechnik(sofern nicht Grundleistung nach §§53ff. HOAI – Modul B4)

13

Prüfen und Werten von Nebenangeboten und Änderungs-vorschlägen

14

Angebote Dritter einholen (z. B. Baugrundgutachten,
Vermessung)

15

zeitliche und technische Koordination von Sparten, die von
Dritten verlegt werden

16

Verwendungsnachweis für Fördermittel/Zuschüsse
erstellen

17

Koordinierung des Gesamtprojekts

18

Kostenaufteilung nach besonderen Anforderungen des AG

19

Anfertigen von Bestandsplänen sowie Einholung von Bestandsunterlagen bei Dritten inkl. Einarbeitung

20

Prüfen von Fremdplanungen

21 

Teilnahme an mehr als 2 Erläuterungsterminen zum Planungskonzept

22

Teilnahme an mehr als 3 Erläuterungsterminen zum vorläufigen Entwurf

23

Teilnahme an mehr als 4 Erläuterungsterminen im Genehmigungsverfahren

24

Prüfen von Nachträgen

25

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen

26

27

28

29

30

31

32

33

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen (§ 43 Abs. 4 i.V.m. Anlage 12.1 HOAI)

Honorarzone (§ 44 Abs. 2–5 HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maßgeblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Honorarsatz:

(§§ 2a, 44 Abs. 1 HOAI)

Anrechenbare Kosten:

Die anrechenbaren Kosten werden ermittelt nach der Struktur der DIN 276 Fassung 2018-12

Die anrechenbaren Kosten werden ermittelt nach

Zuschlag für Umbau/Modernisierung:

% (§ 44 Abs. 6 HOAI)

Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß §4 Abs. 3 HOAI

mit

€ festgelegt.

 noch einvernehmlich festgelegt.

Der Prozentsatz für die Bauoberleitung wird gemäß §12 Abs. 2 HOAI erhöht um:

%

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.2 festgelegt.

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine Vergütungsverein-barung als Pauschale,  als Stundensatz  oder  als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß § 1.1 treffen. 

3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte des § 44 Abs. 1 HOAI

a)

Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:   

Das Honorar bestimmt sich nach den in diesem Vertrag (insbesondere Teil B1 § 3.1 für Grundleistungen, § 1.2 für Besondere Leistungen und Teil A § 4.4) getroffenen Vereinbarun-gen. Es ergibt sich aus der Fortschreibung der Honorartafel des §44 HOAI durch die Richt-linien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B1.1.

Die Honorarhöhe wird (ggf. ergänzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarungen) wie folgt vereinbart:

b)

Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw.Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten durch

die erweiterte Honorartafel nach den Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwal-tung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B1.1.

die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten gemäß folgender Festlegung:

3.4         Planungsänderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen

a)

Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberech-nung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über der-artige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nach-weise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.

b)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

c)

§ 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB sowie §10 HOAI bleiben unberührt.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

Bereits vorliegende Unterlagen:

Noch nicht vorliegende Unterlagen:

§ 5         Sonstige Vereinbarungen 

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B2 Detaillierte Regelungen für Verkehrsanlagen

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die Verkehrsanlage: 

beim Projekt:

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Grundleistungen (§ 47 und Anlage 13.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit den folgenden Leistungsphasen: 

Bewertung gem. HOAI 

Von der HOAI abweichende Bewertung*

1

Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)

2 %

2

Vorplanung (Leistungsphase 2)

20 %

3

Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)

25 %

4

Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)

8 %

5

Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)

15 %

6

Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)

10 %

7

Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7)

4 %

8

Bauoberleitung (Leistungsphase 8)

15 %

9

Objektbetreuung (Leistungsphase 9)

1 %

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen:

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

Statt dieser Leistungsphasen wird beauftragt:

Gemäß§ 9 HOAI 

10

Vorplanung oder Entwurfsplanung als Einzelleistung

%

1.2         Besondere Leistungen (§ 46 und Anlage 13.1 HOAI):

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.1

11

Örtliche Bauüberwachung

12

Teilnahme an mehr als 2 Erläuterungsterminen zum Planungskonzept 

13

Teilnahme an mehr als 3 Erläuterungsterminen zum vorläufigen Entwurf

14

Teilnahme an mehr als 4 Erläuterungsterminen im Genehmigungsverfahren

15

Prüfen und Werten von Nebenangeboten und Änderungs-vorschlägen

16

Angebote Dritter einholen (z. B. Baugrundgutachten,
Vermessung)

17

zeitliche und technische Koordination von Sparten, die von
Dritten verlegt werden

18

Koordination des Gesamtprojekts

19

Verwendungsnachweis für Fördermittel/Zuschüsse
erstellen

20

Kostenaufteilung nach besonderen Anforderungen des AG

21

Besonderer Besprechungsaufwand

22

Anfertigen von Bestandsplänen sowie Einholung von Bestandsunterlagen bei Dritten inkl. Einarbeitung

23

Prüfen von Fremdplanungen

24

Prüfen von Nachträgen

25

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfristen

26

27

28

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen (§ 47 Abs. 2 i.V.m. Anlage 13.1 HOAI)

Honorarzone (§ 48 Abs. 2–5 HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maßgeblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Honorarsatz:

(§§ 2a, 44 Abs. 1 HOAI)

Anrechenbare Kosten:

Die anrechenbaren Kosten werden ermittelt nach der Struktur der DIN 276 Fassung 2018-12

Die anrechenbaren Kosten werden ermittelt nach

Zuschlag für Umbau/Modernisierung:

% (§ 48 Abs. 6 HOAI)

Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß §4 Abs. 3 HOAI

mit

€ festgelegt.

 noch einvernehmlich festgelegt.

Der Prozentsatz für die Bauoberleitung wird gemäß §12 Abs. 2 HOAI erhöht um:

%

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.2 festgelegt.

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine Vergütungs-vereinbarung als Pauschale,  als Stundensatz  oder  als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß § 1.1 treffen. 

3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte des § 48 Abs. 1 HOAI

a)

Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:   

Das Honorar bestimmt sich nach den in diesem Vertrag (insbesondere Teil B2 § 3.1 für Grundleistungen, § 1.2 für Besondere Leistungen und Teil A § 4.4) getroffenen Vereinbarun-gen. Es ergibt sich aus der Fortschreibung der Honorartafel des §48 HOAI durch die Richt-linien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B2.1.

Die Honorarhöhe wird (ggf. ergänzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarungen) wie folgt vereinbart:

b)

Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten durch

die erweiterte Honorartafel nach den Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwal-tung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B2.1.

die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten gemäß folgender Festlegung:

3.4         Planungsänderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen

a)

Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberech-nung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über der-artige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nach-weise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.

b)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

c)

§ 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB sowie §10 HOAI bleiben unberührt.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

Bereits vorliegende Unterlagen:

Noch nicht vorliegende Unterlagen:

§ 5         Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Anhang 1 Projektbeteiligte

Für die folgenden Leistungsbereiche sind durch diesen Vertrag oder sonstige Verträge folgende Planungsbüros beauftragt bzw. soweit die Beauftragung erst bevorsteht, wird eine solche erfolgen:

Planungsbüro:

Planungsbüro:

Planungsbüro:

Planungsbüro:

Planungsbüro:

Planungsbüro:

Weitere Leistungsbereiche:

Planungsbüro/s:

9.0.0.2.20101008.1.734229

		AktuelleSeitenzahl: 

		AnzahlderSeiten: 

		KolTit: 

		Gebaeudeplanung: 0

		TechnAusruestGesamt: 0

		TechnAusruestAnlagengruppen: 0

		Tragwerksplanung: 0

		Freianlagen: 0

		Brandschutz: 0

		Weitere: 0

		designer__defaultHyphenation: 










Please wait... 
  
If this message is not eventually replaced by the proper contents of the document, your PDF 
viewer may not be able to display this type of document. 
  
You can upgrade to the latest version of Adobe Reader for Windows®, Mac, or Linux® by 
visiting  http://www.adobe.com/go/reader_download. 
  
For more assistance with Adobe Reader visit  http://www.adobe.com/go/acrreader. 
  
Windows is either a registered trademark or a trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. Mac is a trademark 
of Apple Inc., registered in the United States and other countries. Linux is the registered trademark of Linus Torvalds in the U.S. and other 
countries.





Bayerische Ingenieurekammer-Bau 09/2021

Abnahmeprotokoll    Seite  von 

Abnahme von Ingenieurleistungen

Projektbezeichnung:

Ingenieurvertrag vom:

(einschließlich etwaiger nachträglicher Vertragsergänzungen/Änderungen)

Auftraggeber:

rechtsgeschäftlicher Vertreter des Auftraggebers im Abnahmetermin:

Auftragnehmer:

rechtsgeschäftlicher Vertreter des Auftragnehmers im Abnahmetermin:

Abnahmegegenstand:

Die Leistungen des Auftragnehmers sind

zu beseitigen sind:

erbracht:

Diese werden bis

nachgereicht.

Auf Basis der im Ingenieurvertrag getroffenen Regelungen beginnt die Mängelhaftungsfrist am

und endet am

Der Auftraggeber behält sich sämtliche Mängelansprüche wegen der oben aufgeführten Mängel sowie Ansprüche aus einer etwaigen vereinbarten Vertragsstrafe sowie etwaiger Schadenersatzansprüche wegen Verzug oder aus anderen Gründen ausdrücklich vor. 

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B7 Detaillierte Regelungen für den Leistungsbereich Geotechnik

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für das Objekt

des Leistungsbereichs Geotechnik des in Teil §1 näher definierten Projekts

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Grundleistungen §3 Abs. 1 Anlage 1.3, Geotechnischer Bericht nach DIN 4020         i.S.d. DIN EN 1997-2:2010-10, Abschn. 6.3., A7) 

Der AG beauftragt den AN mit den folgenden Teilleistungen:

Leistungsphasen

Bewertunggem. HOAI

von der HOAI abweichende Bewertung*

1

Grundlagenermittlung und Erkundungskonzept entsprechend Bewertungsabschnitt 1 nach DIN EN 1997-2:2010-10, Abschnitt 17.2, Absatz 1 (Teil a) 

– Klären der Aufgabenstellung, Ermitteln der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse auf Basis vorhandener Unterlagen

– Festlegen und Darstellen der erforderlichen Baugrund-erkundungen 

15 %

2

Beschreiben der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse ent-sprechend Bewertungsabschnitt 1 nach DIN EN1997-2:2010-10, Abschnitt 17.2, Absatz 1 (Teil b)

– Auswerten und Darstellen der Baugrunderkundungen sowie der Labor- und Felduntersuchungen

– Abschätzen des Schwankungsbereiches von Wasserständenund/oder Druckhöhen im Boden

– Klassifizieren des Baugrunds und Festlegen der Baugrundkenn-werte

35 %

3

Beurteilung der Baugrund- und Grundwasserverhältnisse, Empfeh-lungen, Hinweise, Angaben zur Bemessung der Gründung ent-sprechend Bewertungsabschnitt 1 nach DIN EN1997-2:2010-10, Abschnitt 17.2, Absatz 1 (Teil c) 

– Beurteilung des Baugrunds 

– Empfehlung für die Gründung mit Angabe der geotechnischen Bemessungsparameter (zum Beispiel Angaben zur Bemessung einer Flächen- oder Pfahlgründung)

– Angabe der zu erwartenden Setzungen für die vom Tragwerks-planer im Rahmen der Entwurfsplanung nach §49 zu erbringen-den Grundleistungen 

50 %

– Hinweise zur Herstellung und Trockenhaltung der Baugrube und des Bauwerks sowie Angaben zur Auswirkung der Baumaß-nahme auf Nachbarbauwerke

– Allgemeine Angaben zum Erdbau 

– Angaben zur geotechnischen Eignung von Aushubmaterial zur Wiederverwendung bei der betreffenden Baumaßnahme sowie Hinweise zur Bauausführung

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen:

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

1.2         Besondere Leistungen (§3 Abs. 1 Anlage 1)

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden Besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.1

4

Beschaffen von Bestandsunterlagen

5

Vorbereiten und Mitwirken bei der Vergabe von Aufschluss-arbeiten und deren Überwachung

6

Veranlassen von Labor- und Felduntersuchungen

7

Erstellung eines Programms für zusätzliche Untersuchungen nach Abgabe des Geotechnischen Berichts

8

Entwicklung von Berechnungs-Bodenprofilen

9

Aufstellen von geotechnischen Berechnungen zur Stand-sicherheit oder Gebrauchstauglichkeit, wie z.B. Setzungs-, Grundbruch- und Geländebruchberechnungen

10

Aufstellen von hydrogeologischen, geohydraulischen und besonderen numerischen Berechnungen und Nachweisen

11

Beratung zu Dränanlagen, Anlagen zur Grundwasser-absenkung oder sonstigen ständigen oder bauzeitlichen Eingriffen in das Grundwasser

12

Beratung zu Probebelastungen sowie fachtechnisches Betreuen und Auswerten

13

Geotechnische Beratung zu Gründungselementen, Baugruben- oder Hangsicherungen und Erdbauwerken, Mitwirkung bei der Beratung zur Sicherung von Nachbar-bauwerken

14

Untersuchungen zur Berücksichtigung dynamischer Bean-spruchungen bei der Bemessung des Objekts oder seiner Gründung sowie Beratungsleistungen zur Vermeidung oder Beherrschung von dynamischen Einflüssen

15

Mitwirken bei der Bewertung von Nebenangeboten aus geotechnischer Sicht

16

Mitwirken während der Planung oder Ausführung des Objekts sowie Besprechungs- und Ortstermine

17

Geotechnische Freigaben

18

Beurteilung im Hinblick auf die geothermische Nutzung des Baugrunds

19

Durchführung und Beurteilung chemischer Wasseranalysen

20

Beurteilung von chemischen Bodenbelastungen 
(einschl. der Leistungen nach DIN EN 1997-2:2010-10, Abschn. 6.2, A[7])

21

Erstellung von Unterlagen für den Antrag auf wasser-rechtliche Erlaubnis

22

Festlegung von Bemessungswasserständen mit Hilfe von geohydraulischen Daten und Berechnungen

23

Bewertung des Einflusses bestehender Bauwerke wie Gebäude, Brücken, Tunnel, Dämme, Böschungen

24

Ermittlung von Einflüssen aus der Entwicklungsgeschichte des Planungsbereichs und seiner Umgebung

25

Beschaffung und Auswertung von Luftbildern für die Kampfmittelbeurteilung

26

27

28

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Leistungen Anlage 1 (zu §3 Abs. 1) Ziff. 1.3.4

Honorarzone (Anlage 1 Ziff. 1.3.4 Abs. 2–4 HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maß-geblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Honorarsatz:

(§ 2a i.V.m. Anlage 1 Ziff. 1.3.4 HOAI)

Die anrechenbaren Kosten betragen unter Einschluss ggf. vorhandener Bausubstanz:

€

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.2 festgelegt:

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine Vergütungsverein-barung unter Berücksichtigung der in Teil A dieses Ingenieurvertrags vereinbarten Stundensätze treffen.

3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte

a)

Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:

Sofern die anrechenbaren Kosten den untersten Tafelwert für die anrechenbaren Kosten unter-schreiten,

wird das Honorar wie folgt ermittelt:

wird pauschal der unterste Tafelwert für die anrechenbaren Kosten der vereinbarten Honorar-zone zur Honorarermittlung herangezogen.

Sofern die anrechenbaren Kosten den obersten Tafelwert für die anrechenbaren Kosten über-schreiten, wird das Honorar wie folgt ermittelt:

b)

Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten wie folgt:

3.4         Fortschreibung des Honorars bei Änderungen

a)

Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben vor Fertigstellung des Geotechnischen Entwurfberichts ist die Berechnungsgrundlage für die Honorarermittlung entspre-chend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über derartige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nachweise bezüglich der fortgeschriebenen Kosten zukommen zu lassen.

b)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

c)

§10 HOAI gilt im Übrigen entsprechend. § 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB bleiben unberührt.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

bereits vorliegende Unterlagen:

noch nicht vorliegende Unterlagen:

§5         Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B8 Detaillierte Regelungen für den Leistungsbereich Ingenieurvermessung

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die Ingenieurvermessung des in Teil A §1 näher definierten Projekts:

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

Gegenstand des Vertrags sind Ingenieurleistungen der Anwendungsbereiche (gemäß Anlage 1, Ziffer 1.4.1 Abs 2 HOAI):

I: Planungsbegleitende Vermessung (Bestandsaufnahme)

II: Bauvermessung

III: Sonstige Vermessungstechnische Leistungen

Die nicht angekreuzten Leistungen sind nicht beauftragt und daher nicht Gegenstand dieses Vertrages. Dies gilt auch für die nachfolgenden Leistungsbeschreibungen.

Weitere Leistungen und sonstige Vereinbarungen einschließlich der Honorarberechnung werden auf geson-

derten Blättern (Anzahl 

 ) aufgeführt und sind Bestandteil dieses Vertrages. 

I. Planungsbegleitende Vermessung  (Ziffer 1.4.4 der Anlage 1.4 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit den Leistungen folgender Leistungsphasen:

1.

 Grundlagenermittlung

Bewertung nachZiffer 1.4.4Abs. 2 HOAI

  Grundleistungen (Regelsatz 5%)

%

a)

Einholen von Informationen und Beschaffen von Unterlagen über die Örtlichkeit und das geplante Objekt

b)

Beschaffen vermessungstechnischer Unterlagen und Daten

c)

Ortsbesichtigung

d)

Ermittlung des Leistungsumfangs in Abhängigkeit von den Genauigkeitsanforderungen und dem Schwierigkeitsgrad

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 1

e)

schriftliches Einholen von Genehmigungen zum Betreten von Grundstücken, von Bauwerken, zum Befahren von Gewässern und für anordnungsbedürftige Verkehrssicherheitsmaßnahmen

f)

Prüfung und Zusammenführung sämtlicher Daten mit geografischem Raumbezug

2.

Geodätischer Raumbezug

Bewertung nachZiffer 1.4.4Abs. 2 HOAI

Grundleistungen (Regelsatz 20%)

%

a)

Erkunden und Vermarken von Lage- und Höhenfestpunkten

b)

Fertigen von Punktbeschreibungen und Einmessungsskizzen

c)

Messungen zum Bestimmen der Fest- und Passpunkte

d)

Auswertung der Messungen und Erstellen des Koordinaten- und Höhenverzeichnisses

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 1

e)

Entwurf, Messung und Auswertung von Sondernetzen hoher Genauigkeit

f)

Vermarken aufgrund besonderer Anforderungen

g)

Aufstellung von Rahmenmessprogrammen

3.

Vermessungstechnische Planungsgrundlagen

Bewertung nachZiffer 1.4.4Abs. 2 HOAI

Grundleistungen (Regelsatz 65%)

%

a)

Topographische/morphologische Geländeaufnahme einschließlich Erfassen von Zwangspunkten und planungsrelevanter Objekte

b)

Aufbereitung und Auswertung der erfassten Daten

c)

Erstellen eines Digitalen Lagemodells mit ausgewählten planungsrelevanten Höhenpunkten

d)

Übernehmen von Kanälen, Leitungen, Kabeln und unterirdischen Bauwerken aus vorhandenen Unterlagen

e)

Übernehmen des Liegenschaftskatasters

f)

Übernehmen der bestehenden öffentlich-rechtlichen Festsetzungen

g)

Erstellen von Plänen mit Darstellen der Situation im Planungsbereich mit ausgewählten planungs-relevanten Höhenpunkten

h)

Liefern der Pläne und Daten in analoger und digitaler Form

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 1

i)

Maßnahmen für anordnungsbedürftige Verkehrssicherung

j)

Orten und Aufmessen des unterirdischen Bestandes

k)

Vermessungsarbeiten unter Tage, unter Wasser oder bei Nacht

l)

Detailliertes Aufnehmen bestehender Objekte und Anlagen neben der normalen topographischen Aufnahme wiez.B. Fassaden und Innenräume von Gebäuden

m)

Ermitteln von Gebäudeschnitten

n)

Aufnahme über den festgelegten Planungsbereich hinaus

o)

Eintragen von Eigentümerangaben

p)

Erfassen zusätzlicher Merkmale wie z.B. Baumkronen

q)

Darstellen in verschiedenen Maßstäben

r)

Ausarbeiten der Lagepläne entsprechend der rechtlichen Bedingungen für behördliche Genehmigungsverfahren

s)

Übernahme der Objektplanung in ein digitales Geländemodell

t)

3D Erfassung mit z.B. Laserscanning

u)

Erstellung eines Bestandsdatenmodells als Grundlage des BIM Prozesses, z.B. auf Grundlage vermessungstechnischer Verfahren

v)

Kollisionsprüfung mit Planungsmodell

w)

3D Datenaufbereitung z.B. Ver- und Entsorgung

x)

Visualisierung

4.

Digitales Geländemodell

Bewertung nachZiffer 1.4.4Abs. 2 HOAI

Grundleistungen (Regelsatz 10%)

%

a)

Selektion der die Geländeoberfläche beschreibenden Höhenpunkte und Bruchkanten aus der Geländeaufnahme

b)

Berechnung eines digitalen Geländemodells

c)

Ableitung von Geländeschnitten

d)

Darstellung der Höhen in Punkt-, Raster- oder Schichtlinienform

e)

Liefern der Pläne und Daten in analoger und digitaler Form

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 1

f)

Verschneidung des Digitalen Geländemodells mit dem Bestandsdatenmodell und Darstellung aller für die Planung relevanten Objekte wie Bäume, Lampen, Mauern etc. in 3D

g)

Zusammenführung von BIM und GIS Daten z.B. Stadtmodell

II. Bauvermessung (Ziffer 1.4.7 der Anlage 1.4 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit den Leistungen folgender Leistungsphasen:

1.

Baugeometrische Beratung

Bewertung nachZiffer 1.4.7Abs. 2 HOAI

  Grundleistungen (Regelsatz 2%)

%

a)

Ermitteln des Leistungsumfanges in Abhängigkeit vom Projekt

b)

Beraten, insbesondere im Hinblick auf die erforderliche Genauigkeiten und zur Konzeption eines         Messprogramms

c)

Festlegung eines für alle Beteiligten verbindliches Maß-, Bezugs- und Benennungssystems

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 2

d)

Erstellen von vermessungstechnischen Leistungs-beschreibungen

e)

Erarbeiten von Organisationsvorschlägen über Zuständigkeiten, Verantwortlichkeit und Schnittstellen der Objektvermessung

f)

Erstellen von Messprogrammen für Bewegungs- und Deformationsmessungen, einschließlich Vorgaben für die Baustelleneinrichtung

2.

Absteckunterlagen

Bewertung nachZiffer 1.4.7Abs. 2 HOAI

  Grundleistungen (Regelsatz 5%)

%

a)

Berechnen der Detailgeometrie anhand der Ausführungsplanung, Erstellen eines Absteckplanes und Berechnung von Absteckungsdaten einschließlich Aufzeigen von Widersprüchen (Absteckunterlagen)

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 2

b)

Durchführung von zusätzlichen Aufnahmen und ergänzenden Berechnungen, falls keine qualifizierten Unterlagen aus der Leistungsphase „vermessungstechnische Grundlagen“ vorliegen

c)

Durchführung von Optimierungsberechnungen im Rahmen der Baugeometrie (z.B. Flächennutzung, Abstandsflächen)

d)

Erarbeitung von Vorschlägen zur Beseitigung von Wider-sprüchen bei der Verwendung von Zwangspunkten(z.B. bauordnungsrechtliche Vorgaben)

e)

Konzepterstellung BIM2Field Abläufe

3.

Bauvorbereitende Vermessung

Bewertung nachZiffer 1.4.7Abs. 2 HOAI

  Grundleistungen (Regelsatz 16%)

%

a)

Prüfen und Ergänzen des bestehenden Festpunktfeldes

b)

Zusammenstellung und Aufbereitung der Absteckungsdaten

c)

Absteckung: Übertragen der Projektgeometrie (Hauptpunkte) und des Baufeldes in die Örtlichkeit

d)

Übergabe der Lage- und Höhenfestpunkte, der Hauptpunkte und der Absteckunterlagen an das bauausführende Unternehmen

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 2

e)

Absteckung auf besondere Anforderung  

Archäologie

Ausholzung

Grobabsteckung

Kampfmittelräumung

f)

Datenaufbereitung für die Absteckung des 3D Planungs-modells über Bauteile

4.

Bauausführungsvermessung

Bewertung nachZiffer 1.4.7Abs. 2 HOAI

Grundleistungen (Regelsatz 45%–62%)

%

a)

Messungen zur Verdichtung des Lage-und Höhenfestpunktfeldes

b)

Messungen zur Überprüfung und Sicherung von Fest- und Achspunkten

c)

Baubegleitende Absteckungen der geometriebestimmenden Bauwerkspunkte nach Lage und Höhe

d)

Messungen zur Erfassung von Bewegungen und Deformationen des zu erstellenden Objekts an konstruktiv bedeutsamen Punkten

e)

Baubegleitende Eigenüberwachungsmessungen und deren Dokumentation

f)

Fortlaufende Bestandserfassung während der Bauausführung als Grundlage für den Bestandsplan

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 2

g)

Erstellen und Konkretisieren des Messprogramms

h)

Absteckungen unter Berücksichtigung von belastungs- und fertigungstechnischen Verformungen

i)

Prüfen der Maßgenauigkeit von Fertigteilen

j)

Aufmaß von Bauleistungen, soweit besondere vermessungstechnische Leistungen gegeben sind

k)

Ausgabe von Baustellenbestandsplänen während der Bauausführung

l)

Fortführen der vermessungstechnischen Bestandspläne nach Abschluss der Grundleistungen

m)

Herstellen von Bestandsplänen

n)

Absteckung aus dem 3D Planungsmodell

o)

Erstellen eines As-Built Modells

5.

Vermessungstechnische Überwachung der Bauausführung

Bewertung nachZiffer 1.4.7Abs. 2 HOAI

Grundleistungen (Regelsatz 15%)

%

a)

Kontrollieren der Bauausführung durch stichprobenartige Messungen an Schalungen und entstehenden Bauteilen (Kontrollmessungen)

b)

Fertigen von Messprotokollen

c)

Stichprobenartige Bewegungs- und Deformationsmessungen an konstruktiv bedeutsamen Punkten des zu erstellenden Objekts

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe 
pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz aus der Honorartafel nach Anlage 1.4.8 Abs. 2

d)

Prüfen der Mengenermittlungen

e)

Beratung zu langfristigen vermessungstechnischen Objektüberwachungen im Rahmen der Ausführungskontrolle baulicher Maßnahmen und deren Durchführung

f)

Vermessungen für die Abnahme von Bauleistungen, soweit besondere vermessungstechnische Anforderungen gegeben sind

g)

Prüfen der Maßgenauigkeit von Bauteilen

h)

Kontinuierliche Baufortschrittskontrolle

i)

Kontinuierlicher Abgleich des Planungsmodells mit der tatsächlichen Bauausführung in Verbindung mit beigestellten vermessungstechnischen Leistungen

j)

Aktualisierung des Planungsmodells

III. Sonstige vermessungstechnische Leistungen

Der AG beauftragt den AN mit folgenden sonstigen Leistungen:

Weitere sonstige Leistungen und deren Honorierung sind auf einem Zusatzblatt beschrieben.

Falls nicht alle Grundleistungen durch den AG beauftragt werden, werden diese Leistungen durch den AG oder den nachfolgend benannten weiteren Auftraggeber eigenverantwortlich erbracht:

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in §1.3 des Teiles A dieses Ingenieurvertrages auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in §1 angekreuzten Leistungen/Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

2. Stufe:

3. Stufe:

§ 3         Honorargrundlagen

3.1         Honorargrundlagen für Leistungen der Planungsbegleitenden Vermessung

Ermittlung der Verrechnungseinheiten

Folgende aufzunehmenden Flächen (Ziffer 1.4.2 Abs. 2 HOAI) und Punktdichten werden festgelegt (Ziffer 1.4.2 Abs. 3 HOAI):

Flächeninhalt

Punktdichte

Verrechnungseinheiten

Fläche 1:

Fläche 2:

Fläche 3:

Fläche 4:

Fläche 5:

Gesamtsumme der Verrechnungseinheiten

Honorarzone für die Planungsbegleitende Vermessung (Ziffer 1.4.3 HOAI):

Planungsbegleitende Vermessung

(als abschließende Festlegung)

Planungsbegleitende Vermessung

(als vorläufige Festlegung)

3.2         Honorargrundlagen für die Leistungen der Bauvermessung

Ermittlung der anrechenbaren Kosten des Objektes (Ziffer 1.4.5 Abs. 2)

Die anrechenbaren Kosten ergeben sich nach:

§33 (bei Gebäuden)

§42 (bei Ingenieurbauwerken)

§46 (bei Verkehrsanlagen)

Die anrechenbaren Kosten werden demnach mit

 € festgelegt.

Honorarzone für die Bauvermessung (1.4.6 HOAI):

Bauvermessung

(als abschließende Festlegung)

Bauvermessung

(als vorläufige Festlegung)

3.3         Sonstige Vermessungstechnische Leistungen

Für die sonstigen Vermessungstechnischen Leistungen nach Ziffer 1.2.3 wird folgendes Honorar verein-bart:

3.4         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in §1 festgelegt.

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine gesonderte Vergü-tungsvereinbarung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar aus der Honorartafel gemäß Anlage 1.4.8 treffen.

Die Honorarhöhe (ggf. ergänzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarungen) ist der beiliegenden Honorarberechnung zu entnehmen.

3.5         Planung auf Basis vorläufiger statt abgeschlossener Planungen des Objektplaners

Der AN erbringt seine Planungsleistungen grundsätzlich auf Basis abgeschlossener Planungen des Objekt-planers. Soweit dem AN aufgegeben wird, auf der Basis vorläufiger Pläne zu arbeiten oder soweit Pläne ge-ändert werden, kann sich das Honorar entsprechend erhöhen (vgl. auch §4.2 des Teiles A). Der AN ist in diesem Fall berechtigt, den zusätzlichen Aufwand nach den vereinbarten Stundensätzen (Teil A, §4.3) abzurechnen.

3.6         Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen

a)

Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben sind die Verrech-nungseinheiten bzw. die Kostenberechnung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über derartige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nachweise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.

b)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

c)

§10 HOAI gilt im Übrigen entsprechend. § 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB bleiben unberührt.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

§5         Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B12 Detaillierte Regelungen für den Leistungsbereich Bauleitplanung

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die Bauleitplanung des in Teil A §1 näher definierten Projekts der Stadt / des Marktes / der Gemeinde

beim Projekt

nachstehende Regelungen.

Hinweis: Dieses Vertragsmuster ist nicht für die Änderung oder Überarbeitung von Teilflächen bereits auf-gestellter Flächennutzungspläne (Planausschnitte) anwendbar.

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Gegenstand des Vertrags

Vertragsgegenstand sind Ingenieurleistungen für

1.2         Grundleistungen

Der AG beauftragt den AN mit den folgenden Leistungsphasen:

Leistungsphasen

Bewertunggem. HOAI

von der HOAI abweichende Bewertung*

1

Vorentwurf für die frühzeitigen Beteiligungen (Leistungsphase 1)

60 %

2

Entwurf zur öffentlichen Auslegung (Leistungsphase 2)

30 %

3

Plan zur Beschlussfassung (Leistungsphase 3)

10 %

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen:

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

Statt dieser Leistungsphasen wird beauftragt:

gemäß §9 Abs. 2 HOAI

4

Entwurf zur öffentlichen Auslegung als Einzelleistung

1.3         Besondere Leistungen (Anlage 9 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.2

1.         Rahmensetzende Pläne und Konzepte:

5

Leitbilder

6

Entwicklungskonzepte

7

Masterpläne

8

Rahmenpläne

2.         Leistungen zur Verfahrens- und Projektsteuerung sowie zur Qualitätssicherung

9

Durchführen von Planungsaudits

10

Vorabstimmungen mit Planungsbeteiligten und Fachbehörden

11

Aufstellen und Überwachen von integrierten Terminplänen

12

Vor- und Nachbereiten von planungsbezogenen Sitzungen

13

Koordinieren von Planungsbeteiligten

14

Moderation von Planungsverfahren

15

Ausarbeiten von Leistungskatalogen für Leistungen Dritter

16

Mitwirken bei Vergabeverfahren für Leistungen Dritter (Einholung von Angeboten, Vergabevorschläge)

17

Prüfen und Bewerten von Leistungen Dritter

18

Mitwirken beim Ermitteln von Fördermöglichkeiten

19

Stellungnahmen zu Einzelvorhaben während der Planaufstellung

3.         Leistungen zur Vorbereitung und inhaltlichen Ergänzung

20

Erstellen digitaler Geländemodelle

21

Digitalisieren von Unterlagen

22

Anpassen von Datenformaten

23

Erarbeiten einer einheitlichen Planungsgrundlage aus unterschiedlichen Unterlagen

24

Strukturanalysen

25

Stadtbildanalysen, Landschaftsbildanalysen

26

Statistische und örtliche Erhebungen sowie Bedarfs-ermittlungen, z.B. zur Versorgung, zur Wirtschafts-, Sozial- und Baustruktur sowie zur soziokulturellen Struktur

27

Befragungen und Interviews

28

Differenziertes Erheben, Kartieren, Analysieren und Darstellen von spezifischen Merkmalen und Nutzungen

29

Erstellen von Beiplänen, z.B. für Verkehr, Infrastruktur-einrichtungen, Flurbereinigungen, Grundbesitzkarten, Gütekarten unter Berücksichtigung der Pläne anderer an der Planung fachlich Beteiligter

30

Modelle

31

Erstellen zusätzlicher Hilfsmittel der Darstellung, z.B. Fotomontagen, 3-D-Darstellungen, Videopräsentationen

4.         Verfahrensbegleitende Leistungen

32

Vorbereiten und Durchführen des Scopings

33

Vorbereiten, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren der formellen Beteiligungsverfahren

34

Ermitteln der voraussichtlich erheblichen Umwelt-auswirkungen für die Umweltprüfung

35

Erarbeiten des Umweltberichts

36

Berechnen und Darstellen der Umweltschutzmaßnahmen

37

Bearbeiten der Anforderungen aus der naturschutz-rechtlichen Eingriffsregelung in Bauleitplanungsverfahren

38

Erstellen von Sitzungsvorlagen, Arbeitsheften und anderen Unterlagen

39

Wesentliche Änderungen oder Neubearbeitung des Entwurfs nach Offenlage oder Beteiligungen, insbesondere nach Stellungnahmen

40

Ausarbeiten der Beratungsunterlagen der Gemeinde zu Stellungnahmen im Rahmen der formellen Beteiligungs-verfahren

41

Leistungen für die Drucklegung, Erstellen von Mehr-ausfertigungen

42

Überarbeiten von Planzeichnungen und von Begründungen nach der Beschlussfassung (z.B. Satzungsbeschluss)

43

Verfassen von Bekanntmachungstexten und Organisation der öffentlichen Bekanntmachungen

44

Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung der Stellungnahmen an die Beteiligten

45

Benachrichtigen von Bürgern und Behörden, die Stellung-nahmen abgegeben haben, über das Abwägungsergebnis

46

Erstellen der Verfahrensdokumentation

47

Erstellen und Fortschreiben eines digitalen Planungsordners

48

Mitwirken an der Öffentlichkeitsarbeit des Auftraggebers einschließlich Mitwirken an Informationsschriften und öffentlichen Diskussionen sowie Erstellen der dazu not-wendigen Planungsunterlagen und Schriftsätze

49

Teilnehmen an Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers oder an Sitzungen im Rahmen der Öffentlich-keitsbeteiligung

50

Mitwirken an Anhörungs- und Erörterungsterminen

51

Leiten bzw. Begleiten von Arbeitsgruppen

52

Erstellen der zusammenfassenden Erklärung nach dem Baugesetzbuch

53

Anwenden komplexer Bilanzierungsverfahren im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

54

Erstellen von Bilanzen nach fachrechtlichen Vorgaben

55

Entwickeln von Monitoringkonzepten und -maßnahmen

56

Ermitteln von Eigentumsverhältnissen, insbesondere Klären der Verfügbarkeit von geeigneten Flächen für Maßnahmen

5.         Weitere besondere Leistungen

57

58

59

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in §1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in §1 angekreuzten Grund- und Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen (§§18, 19 i.V.m. Anlagen 2 und 3 HOAI)

Honorarzone und Honorarsatz werden für alle Landschaftsplanungen einheitlich wie folgt vereinbart:

Honorarzone (§20 Abs. 3–5; §21 Abs. 3–4 HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maß-geblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Honorarsatz:

(§§ 2a, 20 Abs. 1; 21 Abs. 1 HOAI)

Fläche des Plangebiets in Hektar:

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in §1.3 festgelegt:

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine Vergütungsverein-barung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß §1.2 treffen.

3.3         Vergütung bei Flächengrößen außerhalb der Tafelwerte des §§20 Abs. 1, 21 Abs. 1 HOAI

Da die Flächengröße des Plangebiets außerhalb des maßgeblichen Tafelwertes liegt, vereinbaren AG und AN die Anwendung der entsprechenden Tafelfortschreibung nach Ziffer 4.1 aus Heft 14 der AHO-Schriftenreihe: HOAI – Tafelfortschreibung – Erweiterte Honorartabellen (Stand August 2016; Anlage B12.1) unter Beibehaltung aller übrigen in Teil B12 vereinbarten Honorarparameter.

3.4         Honorarzone bei Änderungen

a)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

b)

§ 10 HOAI sowie § 21 Abs. 5 HOAI bleiben unberührt.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

bereits vorliegende Unterlagen:

noch nicht vorliegende Unterlagen:

§5         Sonstige Vereinbarungen

Der AG verpflichtet sich, alle entsprechend BauGB erforderlichen Beschlüsse der Gemeinde herbeizufüh-ren. Darüber hinaus treffen AG und AN folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B13    Seite  von 

Bayerische Ingenieurekammer-Bau 09/2021

Teil B13 Detaillierte Regelungen für den Leistungsbereich Landschaftsplanung

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die landschaftsplanerischen Leistungen des in Teil A §1 näher definierten Projekts der Stadt / des Marktes / der Gemeinde

beim Projekt

nachstehende Regelungen.

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Gegenstand des Vertrags

Vertragsgegenstand sind Ingenieurleistungen für

1.2         Grundleistungen

Der AG beauftragt den AN mit den folgenden Leistungsphasen:

Bewertunggem. HOAI

von der HOAI abweichende Bewertung*

1

Klären der Aufgabenstellung und Ermitteln des Leistungsumfangs

bei Pflege- und Entwicklungsplänen: Zusammenstellen der Ausgangsbedingungen (Leistungsphase 1)

3 %

2

Ermitteln der Planungsgrundlagen

bei landschaftspflegerischen Begleitplänen: Ermitteln und Bewerten der Planungsgrundlagen (Leistungsphase 2)

37 %

3

Vorläufige Fassung (Leistungsphase 3)

50 %

4

Abgestimmte Fassung (Leistungsphase 4)

10 %

Abweichend hiervon werden für die nachfolgend genannten landschaftsplanerischen Leistungen die fol-genden Leistungsphasen beauftragt bzw. die folgenden von der HOAI abweichenden Bewertungen vorge-nommen:

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen:

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

Statt dieser Leistungsphasen wird beauftragt:

gemäß §9 Abs. 2 HOAI

5

Vorläufige Fassung als Einzelleistung

6

Abgestimmte Fassung als Einzelleistung

1.3         Besondere Leistungen (Anlage 9 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.2

1.         Rahmensetzende Pläne und Konzepte:

7

Leitbilder

8

Entwicklungskonzepte

9

Masterpläne

10

Rahmenpläne

2.         Leistungen zur Verfahrens- und Projektsteuerung sowie zur Qualitätssicherung

11

Durchführen von Planungsaudits

12

Vorabstimmungen mit Planungsbeteiligten und Fachbehörden

13

Aufstellen und Überwachen von integrierten Terminplänen

14

Vor- und Nachbereiten von planungsbezogenen Sitzungen

15

Koordinieren von Planungsbeteiligten

16

Moderation von Planungsverfahren

17

Ausarbeiten von Leistungskatalogen für Leistungen Dritter

18

Mitwirken bei Vergabeverfahren für Leistungen Dritter (Einholung von Angeboten, Vergabevorschläge)

19

Prüfen und Bewerten von Leistungen Dritter

20

Mitwirken beim Ermitteln von Fördermöglichkeiten

21

Stellungnahmen zu Einzelvorhaben während der Planaufstellung

3.         Leistungen zur Vorbereitung und inhaltlichen Ergänzung

22

Erstellen digitaler Geländemodelle

23

Digitalisieren von Unterlagen

24

Anpassen von Datenformaten

25

Erarbeiten einer einheitlichen Planungsgrundlage aus unterschiedlichen Unterlagen

26

Strukturanalysen

27

Stadtbildanalysen, Landschaftsbildanalysen

28

Statistische und örtliche Erhebungen sowie Bedarfs-ermittlungen, z.B. zur Versorgung, zur Wirtschafts-, Sozial- und Baustruktur sowie zur soziokulturellen Struktur

29

Befragungen und Interviews

30

Differenziertes Erheben, Kartieren, Analysieren und Darstellen von spezifischen Merkmalen und Nutzungen

31

Erstellen von Beiplänen, z.B. für Verkehr, Infrastruktur-einrichtungen, Flurbereinigungen, Grundbesitzkarten, Gütekarten unter Berücksichtigung der Pläne anderer an der Planung fachlich Beteiligter

32

Modelle

33

Erstellen zusätzlicher Hilfsmittel der Darstellung, z.B. Fotomontagen, 3-D-Darstellungen, Videopräsentationen

4.         Verfahrensbegleitende Leistungen

34

Vorbereiten und Durchführen des Scopings

35

Vorbereiten, Durchführen, Auswerten und Dokumentieren der formellen Beteiligungsverfahren

36

Ermitteln der voraussichtlich erheblichen Umwelt-auswirkungen für die Umweltprüfung

37

Erarbeiten des Umweltberichts

38

Berechnen und Darstellen der Umweltschutzmaßnahmen

39

Bearbeiten der Anforderungen aus der naturschutz-rechtlichen Eingriffsregelung in Bauleitplanungsverfahren

40

Erstellen von Sitzungsvorlagen, Arbeitsheften und anderen Unterlagen

41

Wesentliche Änderungen oder Neubearbeitung des Entwurfs nach Offenlage oder Beteiligungen, insbesondere nach Stellungnahmen

42

Ausarbeiten der Beratungsunterlagen der Gemeinde zu Stellungnahmen im Rahmen der formellen Beteiligungs-verfahren

43

Leistungen für die Drucklegung, Erstellen von Mehr-ausfertigungen

44

Überarbeiten von Planzeichnungen und von Begründungen nach der Beschlussfassung (z.B. Satzungsbeschluss)

45

Verfassen von Bekanntmachungstexten und Organisation der öffentlichen Bekanntmachungen

46

Mitteilung des Ergebnisses der Prüfung der Stellungnahmen an die Beteiligten

47

Benachrichtigen von Bürgern und Behörden, die Stellung-nahmen abgegeben haben, über das Abwägungsergebnis

48

Erstellen der Verfahrensdokumentation

49

Erstellen und Fortschreiben eines digitalen Planungsordners

50

Mitwirken an der Öffentlichkeitsarbeit des Auftraggebers einschließlich Mitwirken an Informationsschriften und öffentlichen Diskussionen sowie Erstellen der dazu not-wendigen Planungsunterlagen und Schriftsätze

51

Teilnehmen an Sitzungen von politischen Gremien des Auftraggebers oder an Sitzungen im Rahmen der Öffentlich-keitsbeteiligung

52

Mitwirken an Anhörungs- und Erörterungsterminen

53

Leiten bzw. Begleiten von Arbeitsgruppen

54

Erstellen der zusammenfassenden Erklärung nach dem Baugesetzbuch

55

Anwenden komplexer Bilanzierungsverfahren im Rahmen der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung

56

Erstellen von Bilanzen nach fachrechtlichen Vorgaben

57

Entwickeln von Monitoringkonzepten und -maßnahmen

58

Ermitteln von Eigentumsverhältnissen, insbesondere Klären der Verfügbarkeit von geeigneten Flächen für Maßnahmen

5.         Weitere besondere Leistungen

59

60

61

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in §1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in §1 angekreuzten Grund- und Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen (§§23ff. i.V.m. Anlagen 4 bis 8 HOAI)

Honorarzone und Honorarsatz werden für alle Landschaftsplanungen einheitlich wie folgt vereinbart:

Honorarzone (Absätze 3–5 aus §§28ff. HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maß-geblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Honorarsatz:

(§ 2a i.V.m. Absatz 1 aus §§28ff. HOAI)

Fläche des Plangebiets in Hektar:

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in §1.3 festgelegt:

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine Vergütungsverein-barung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß §1.2 treffen.

3.3         Vergütung bei Flächengrößen außerhalb der Tafelwerte des §§20 Abs. 1, 21 Abs. 1 HOAI

Da die Flächengröße des Plangebiets außerhalb des maßgeblichen Tafelwertes liegt, vereinbaren AG und AN die Anwendung der entsprechenden Tafelfortschreibung nach Ziffer 4.2 aus Heft 14 der AHO-Schriftenreihe: HOAI – Tafelfortschreibung – Erweiterte Honorartabellen (Stand August 2016; Anlage B13.1) unter Beibehaltung aller übrigen in Teil B13 vereinbarten Honorarparameter.

3.4         Honorarzone bei Änderungen

a)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

b)

§ 10 HOAI sowie Absatz 6 aus §§ 29–32 HOAI bleiben unberührt.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

bereits vorliegende Unterlagen:

noch nicht vorliegende Unterlagen:

§5         Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B3 Detaillierte Regelungen für den Leistungsbereich Tragwerksplanung

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für das Objekt: 

des Leistungsbereichs Tragwerksplanung des in Teil A §1 näher definierten Projekts

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Grundleistungen (§ 51 und Anlage 14.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit den folgenden Leistungsphasen: 

Bewertung gem. HOAI 

Von der HOAI abweichende Bewertung*

1

Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)

3 %

2

Vorplanung (Leistungsphase 2)

10 %

3

Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)

15 %

4

Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)

30 %

5

Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)

40 %

6

Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)

2 %

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen: 

Die Leistungsphase 5 wird gemäß § 51 Abs. 2 HOAI mit 30 % bewertet, weil

im Stahlbetonbau keine Schalpläne beauftragt werden.

im Holzbau nur unterdurchschnittliche Schwierigkeit besteht.

Die Leistungsphase 5 wird gemäß § 51 Abs. 3 HOAI mit 20 % bewertet, weil nur Schalpläne beauftragt werden.

Die Bewertung der Leistungsphase 5 wird gemäß § 51 Abs. 4 HOAI um

falls sehr enge Bewehrung erforderlich wird.

% erhöht,

 

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

Statt dieser Leistungsphasen wird beauftragt:

Gemäß§ 9 HOAI 

7

Vorplanung oder Entwurfsplanung als Einzelleistung

%

1.2         Besondere Leistungen (§ 51 und Anlage 14.1 HOAI):

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.1

8

Nachweis zum konstruktiven Brandschutz, soweit erforderlich unter Berücksichtigung der Temperatur (Heißbemessung)

9

Berechnung und Konstruktion der Baubehelfe, sofern kein Ingenieurbauwerk

10

Statische Nachweise an nicht zum Tragwerk gehörende Konstruktionen (z. B. Fassaden)

11

Prüfen von Werkstattzeichnungen im Stahlbau auf Über-einstimmung mit der Genehmigungsplanung und den Ausführungszeichnungen

12

Konstruktion und Nachweise der Anschlüsse im Stahl- und Holzbau

13

Werkstattzeichnungen im Stahl- und Holzbau

14

Elementpläne für Stahlbetonfertigteile

15

Mitwirken bei der Prüfung und Wertung von Neben-angeboten

16

Ingenieurtechnische Kontrolle der Ausführung des Trag-werks auf Übereinstimmung mit den geprüften statischen Unterlagen

17

Ingenieurtechnische Kontrolle der Baubehelfe

18

Koordinierung externer Tragwerksplaner

19

Bei Umbauten und Modernisierungen: Mitwirken bei der Überwachung der Ausführung der Tragwerkseingriffe

20

Erstellen oder Mitwirken bei der Erstellung der AIA und 
des BAP

21

Beraten zum tragwerksplanerischen Leistungsbedarf in Bezug auf mögliche BIM-Prozesse, zu Kollaborations-plattform und BIM-Software, Mitwirken bei der Erstellung eines Lastenheftes der Kollaborationsplattform, Implementierung der Kollaborationsplattform im Projekt, Konzepterstellung und Durchführung von Interoperabilitätstests

22

Mitwirken bei der Attribuierung von Bauteilen und Elementen nach besonderen Anforderungen des Auftraggebers

23

Attribuierung des 3-D-Datenmodells zur Verknüpfung der Kosten aus der Kostenberechnung

24

Mitwirkung bei leistungsbereichsübergreifender Konsistenz- und Kollisionsprüfung und Bereitstellen eines koordinierenden Datenmodells für die Ausführung

25

Fortschreiben des Fachmodells der Leistungsphase 4 in vertiefter Darstellung bzw. Detaillierung

26

Weiterentwicklung des Datenmodells zur Herstellung von Werkstatt- und Montagezeichnungen im Stahlbeton-, Stahl- und Holzbau einschließlich Stahl- und Stücklisten; Integration und Übernahme der Technischen Ausrüstung in das Tragwerk (ohne Schlitze und Durchbrüche, z.B. Heiz- und Kälteleitungen bei Bauteilaktivierung)

27

28

29

30

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen (§ 51 Abs. 5 i.V.m. Anlage 14.1 HOAI)

Honorarzone (§ 52 Abs. 2 i.V.m. Anlage 14.2 HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maßgeb-lichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Honorarsatz:

(§§ 2a, 52 Abs. 1 HOAI)

Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten erfolgt

gemäß § 50 Abs. 1 HOAI

gemäß § 50 Abs. 2, 3 HOAI

Zuschlag für Umbau/Modernisierung:

% (§ 52 Abs. 4 HOAI)

Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß §4 Abs. 3 HOAI

mit

€ festgelegt.

 noch einvernehmlich festgelegt.

Die Nachrechnung der mitverwendeten Bausubstanz erfolgt nach Aufwand gemäß den in § 4.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags vereinbarten Stundensätzen

Gemäß § 50 Abs. 5 HOAI wird vereinbart, dass die Kosten der nachfolgenden Arbeiten zu den anrechen-baren Kosten gehören:

Abbrechen von Bauwerkteilen

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.2 festgelegt.

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine Vergütungs-vereinbarung unter Berücksichtigung der Honorierungsgrundsätze des Heftes Nr. 3 des AHO oder der in Teil A dieses Ingenieurvertrags vereinbarten Stundensätze treffen.

3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte des § 52 Abs. 1 HOAI

a)

Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:   

Das Honorar bestimmt sich nach den in diesem Vertrag (insbesondere Teil B § 3.1 für Grund- leistungen, § 1.2 für Besondere Leistungen und Teil A § 4.4) getroffenen Vereinbarungen. Es ergibt sich aus der Fortschreibung der Honorartafel des §52 HOAI durch die Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg für die Beteiligung frei-beruflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B3.1.

Die Honorarhöhe wird (ggf. ergänzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarungen) wie folgt vereinbart:

b)

Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten durch

die erweiterte Honorartafel nach den Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwal-tung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B3.1.

die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten gemäß folgender Festlegung:

3.4         Planungsänderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen

a)

Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberech-nung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über der-artige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nach-weise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.

b)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

c)

§ 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB sowie §10 HOAI bleiben unberührt.

3.5         Planung auf Basis vorläufiger statt abgeschlossener Planungen des Objektplaners

Der AN erbringt seine Planungsleistungen ab der Leistungsphase 4 grundsätzlich auf Basis abgeschlosse-ner Planungen des Objektplaners. Soweit dem AN aufgegeben wird, auf der Basis vorläufiger Pläne zu arbeiten, oder soweit Pläne geändert werden, kann sich das Honorar entsprechend erhöhen (vgl. auch §4.2 des Teiles A). Der AN ist in diesem Fall berechtigt, den zusätzlichen Aufwand nach den vereinbarten Stundensätzen (Teil A, § 4.3) abzurechnen.

§ 4         Koordinierung im Falle der Beauftragung von Teilstatiken / mehreren Tragwerksplanern

Für den Fall, dass der AG mehrere Tragwerksplaner jeweils mit der Erbringung von Teilleistungen beauf-tragt, verpflichtet sich der AG zur Festlegung des koordinierenden Tragwerksplaners sowie dazu, den koor-dinierenden Tragwerksplaner zur Erbringung der entsprechenden Leistungen (Koordinieren und Abstimmen der verschiedenen Tragwerksplaner) zu verpflichten. Der AG informiert den koordinierenden Tragwerkspla-ner über die Beauftragung weiterer Tragwerksplaner.

Koordinierender Tragwerksplaner ist: 

§ 5         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

Bereits vorliegende Unterlagen:

Noch nicht vorliegende Unterlagen:

§ 6         Sonstige Vereinbarungen 

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B4 Detaillierte Regelungen für den LeistungsbereichTechnische Ausrüstung

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die Technische Anlage

des in Teil A §1 näher definierten Projekts

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Gegenstand des Vertrags

sind Ingenieurleistungen der Anlagengruppe/n (gemäß § 53 HOAI):

1.2         Grundleistungen (§ 55 und Anlage 15.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN für die in Ziffer 1.1 angekreuzten Anlagegruppen mit den folgenden Leistungs-phasen: 

Bewertung gem. HOAI 

Von der HOAI abweichende Bewertung*

1

Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)

2 %

2

Vorplanung (Leistungsphase 2)

9 %

3

Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)

17 %

4

Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)

2 %

5

Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)

22 %

6

Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)

7 %

7

Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7)

5 %

8

Objektüberwachung – Bauüberwachung (Leistungsphase 8)

35 %

9

Objektbetreuung und Dokumentation (Leistungsphase 9)

1 %

Abweichend hiervon werden für die nachfolgend genannten Anlagengruppen die folgenden Leistungs-phasen beauftragt bzw. die folgenden von der HOAI abweichenden Bewertungen vorgenommen:

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen: 

Die Leistungsphase 5 wird gemäß § 55 Abs. 2 HOAI mit einem Abschlag von jeweils 4 % bewertet, weil

das Anfertigen von Schlitz- und Durchbruchsplänen nicht beauftragt wird.

das Prüfen der Montage- und Werkstattpläne der ausführenden Firmen nicht beauftragt wird.

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

Statt dieser Leistung wird beauftragt:

Bewertung gem. §9 HOAI 

10

Vorplanung, Entwurfsplanung oder Objektüberwachung

%

1.3         Besondere Leistungen (§ 55 und Anlage 15.1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.2

11

Bestandsaufnahme, zeichnerische Darstellung und Nachrechnen vorhandener Anlagen und Anlagenteile

12

Erstellen und Fortschreiben des technischen Teils eines Raumbuches

13

Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung Dritter, zum Beispiel für Stoffbilanzen, Gebäudeautomation etc.

14

Detaillierte Betriebskostenberechnung für die ausgewählte Anlage

15

Detaillierter Wirtschaftlichkeitsnachweis

16

Aufstellen einer gewerkeübergreifenden Brandschutzmatrix

17

Mitwirken bei einer vertieften Kostenberechnung

18

Prüfen und Anerkennen von Schalplänen des Tragwerks-planers auf Übereinstimmung mit der Schlitz- und Durch-bruchsplanung

19

Anfertigen von Plänen für Anschlüsse von beigestellten Betriebsmitteln und Maschinen (Maschinenanschluss-planung) mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Produktionseinrichtungen)

20

Leerrohrplanung mit besonderem Aufwand (zum Beispiel bei Sichtbeton oder Fertigteilen)

21

Mitwirkung bei Detailplanungen mit besonderem Aufwand, zum Beispiel Darstellung von Wandabwicklungen in hoch-installierten Bereichen

22

Anfertigen von allpoligen Stromlaufplänen

23

Prüfen und Werten von Nebenangeboten

24

Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründe-ten Angeboten (Claimabwehr)

25

Fortschreiben der Ausführungspläne (zum Beispiel Grund-risse, Schnitte, Ansichten) bis zum Bestand

26

Erstellen von Rechnungsbelegen anstelle der ausführenden Firmen, zum Beispiel Aufmaß, Schlussrechnung (Ersatzvor-nahme)

27

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist

28

Erarbeiten von besonderen Daten für die Planung nach Energieeinsparverordnung

29

Mitwirken bei Audits in Zertifizierungsprozessen

30

Auditorenleistungen

31

Energieberatung

32

Erstellen oder Mitwirken bei der Erstellung der AIA und 
des BAP

33

Untersuchungen für Gebäudemodell-Varianten

34

Weiterentwicklung des Datenmodells zur Herstellung von Werkstatt- und Montagezeichnungen

35

Erstellung eines BIM-as-built-Modells MDG 500

36

Bauabrechnung anstelle VOB/C ATV DIN anhand des 
3-D-Datenmodells nach fortschreitender elektronischer Bauaufnahme

37

38

39

40

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen (§ 55 Abs. 3 i.V.m. Anlage 15.1 HOAI)

Honorarzone und Honorarsatz werden für alle Anlagengruppen wie folgt vereinbart:

Honorarzone (§ 56 Abs. 2, 3 HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maßgeblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Honorarsatz:

(§§ 2a, 56 Abs. 1 HOAI)

Honorarzone und Honorarsatz werden für folgende Anlagengruppen differenziert festgelegt:


Anlagengruppe

Honorarzone (abschließend)

Honorarzone 
(vorläufig)


Honorarsatz

Die Ermittlung der anrechenbaren Kosten erfolgt gemäß § 54 HOAI.

Zuschlag für Umbau/Modernisierung:

% (§ 56 Abs. 5 HOAI)

Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß §4 Abs. 3 HOAI

mit

€ festgelegt.

 noch einvernehmlich festgelegt.

Der Prozentsatz für die Bauüberwachung wird gemäß §12 Abs. 2 HOAI um

% erhöht.

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.3 festgelegt.

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN vor deren Beauftra-gung eine gesonderte Vergütungsvereinbarung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß §1.1 treffen.

3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte des § 56 Abs. 1 HOAI

a)

Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:   

Das Honorar bestimmt sich nach den in diesem Vertrag (insbesondere Teil B4 § 3.1 für Grundleistungen, § 1.3 für Besondere Leistungen und Teil A § 4.4) getroffenen Vereinbarun-gen. Es ergibt sich aus der Fortschreibung der Honorartafel des §55 HOAI durch die Richt-linien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B4.1. 

Die Honorarhöhe wird (ggf. ergänzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarun-gen) wie folgt vereinbart:

b)

Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten durch 

die erweiterte Honorartafel nach den Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwal-tung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B4.1. 

Die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten gemäß folgender Festlegung:

3.4         Planungsänderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen

a)

Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberech-nung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über der-artige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nach-weise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.

b)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

c)

§ 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB sowie §10 HOAI bleiben unberührt.

3.5         Planung auf Basis vorläufiger statt abgeschlossener Planungen des Objektplaners

Der AN erbringt seine Planungsleistungen grundsätzlich auf Basis abgeschlossener Planungen des Objekt-planers. Soweit dem AN aufgegeben wird, auf der Basis vorläufiger Pläne zu arbeiten, oder soweit Pläne geändert werden, kann sich das Honorar entsprechend erhöhen (vgl. auch § 4.2 des Teiles A). Der AN ist in diesem Fall berechtigt, den zusätzlichen Aufwand nach den vereinbarten Stundensätzen (Teil A, § 4.3) abzurechnen.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

Bereits vorliegende Unterlagen:

Noch nicht vorliegende Unterlagen:

§5         Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B9 Detaillierte Regelungen für Gebäude und Innenräume

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für Gebäude und Innenräume beim Projekt

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Grundleistungen (§34 und Anlage 10 HOAI) 

Der AG beauftragt den AN mit den folgenden Leistungsphasen:

Gebäude

Leistungsphasen

Bewertunggem. HOAI

von der HOAI abweichende Bewertung*

1

Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)

2 %

2

Vorplanung (Leistungsphase 2)

7 %

3

Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)

15 %

4

Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)

3 %

5

Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)

25 %

6

Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)

10 %

7

Mitwirken bei der Vergabe (Leistungsphase 7)

4 %

8

Objektüberwachung (Leistungsphase 8)

32 %

9

Objektbetreuung (Leistungsphase 9)

2 %

* Die von der HOAI abweichende Bewertung ergibt sich daraus, dass die folgenden Leistungen statt vom AN durch den AG oder den nachfolgend benannten weiteren Auftragnehmern eigenverantwortlich er-bracht werden:

Innenräume

Leistungsphasen

Bewertunggem. HOAI

von der HOAI abweichende Bewertung*

10

Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)

2 %

11

Vorplanung (Leistungsphase 2)

7 %

12

Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)

15 %

13

Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)

2 %

14

Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)

30 %

15

Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)

7 %

16

Mitwirken bei der Vergabe (Leistungsphase 7)

3 %

17

Objektüberwachung (Leistungsphase 8)

32 %

18

Objektbetreuung (Leistungsphase 9)

2 %

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen:

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

Statt dieser Leistungsphasen wird beauftragt:

gemäß§9 HOAI

19

Vorplanung oder Entwurfsplanung als Einzelleistung

1.2         Besondere Leistungen (§34 und Anlage 10 HOAI)

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.1

20

Aufstellen eines Raumprogramms

21

Bestandsaufnahme

22

Bestandspläne prüfen, anpassen, erstellen

23

technische Substanzerkennung

24

Untersuchen alternativer Lösungsansätze nach verschie-denen Anforderungen einschließlich Kostenbewertung

25

Aufstellen einer vertieften Kostenschätzung nach Positionen einzelner Gewerke

26

Aufstellen von Raumbüchern

27

Erarbeiten und Erstellen von besonderen bauordnungsrecht-lichen Nachweisen für den vorbeugenden und organisa-torischen Brandschutz bei baulichen Anlagen besonderer Art und Nutzung, Bestandsbauten oder im Falle von Abwei-chungen von der Bauordnung

28

Analyse der Alternativen/Varianten und deren Wertung mit Kostenuntersuchung (Optimierung)

29

Aufstellen und Fortschreiben einer vertieften Kosten-berechnung

30

Fortschreiben von Raumbüchern

31

Nachweise, insbesondere technischer, konstruktiver und bauphysikalischer Art für die Erlangung behördlicher Zustimmung im Einzelfall

32

Fachliche und organisatorische Unterstützung des Bauherrn im Widerspruchsverfahren, Klageverfahren oder ähnlichen Verfahren

33

Prüfen der vom bauausführenden Unternehmen auf Grund der Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ausge-arbeiteten Ausführungspläne auf Übereinstimmung mit der Entwurfsplanung *)

34

Fortschreiben vom Raumbüchern in detaillierter Form

35

Prüfen und Anerkennen von Plänen Dritter, nicht an der Planung fachlicher Beteiligter auf Übereinstimmung mit den Ausführungsplänen (zum Beispiel Werkstattzeichnungen von Unternehmen, Aufstellungs- und Fundamentpläne nutzungsspezifischer oder betriebstechnischer Anlagen), soweit die Leistungen Anlagen betreffen, die in den an-rechenbaren Kosten nicht erfasst sind

36

Aufstellen der Leistungsbeschreibungen mit Leistungs-programm auf der Grundlage der detaillierten Objekt-beschreibung *)

37

Prüfen und Werten von Nebenangeboten mit Auswirkungen auf die abgestimmte Planung

38

Fachliche Vorbereitung und Mitwirken bei Nachprüfungsverfahren

39

Mitwirken bei der Prüfung von bauwirtschaftlich begründeten Nachtragsangeboten

40

Prüfen und Werten der Angebote aus Leistungsbeschrei-bung mit Leistungsprogramm einschließlich Preisspiegel *)

41

Überwachen der Mängelbeseitigung innerhalb der Verjährungsfrist

42

Erstellen von Wartungs- und Pflegeanweisungen

43

Erstellen eines Instandhaltungskonzepts

44

Baubegehung nach Übergabe

45

46

47

*) Diese Besondere Leistung wird bei einer Leistungsbeschreibung mit Leistungsprogramm ganz oder teilweise zur Grundleistung. In diesem Fall entfallen die entsprechenden Grundleistungen dieser Leistungsphase.

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen (§34 Abs. 4 i.V.m. Anlage 10.1 HOAI)

Honorarzone (§ 35 Abs. 2–7 HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maß-geblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Honorarsatz:

 (§§ 2a, 35 Abs. 1 HOAI)

Anrechenbare Kosten:

Die anrechenbaren Kosten werden ermittelt nach DIN 276-1 Fassung 2008-12.

Die anrechenbaren Kosten werden ermittelt nach

Zuschlag für Umbau/Modernisierung:

% (§36 HOAI)

Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß §4 Abs. 3 HOAI

mit

€ festgelegt.

 noch einvernehmlich festgelegt.

Der Prozentsatz für die Objektüberwachung wird gemäß §12 Abs. 2 HOAI um

% erhöht.

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.2 festgelegt:

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine Vergütungsverein-barung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß §1.1 treffen.

3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte des §35 Abs. 1 HOAI

a)

Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:

Das Honorar bestimmt sich nach den in diesem Vertrag (insbesondere Teil B9 §3.1 für Grundleistungen, §1.2 für Besondere Leistungen und Teil A §4.4) getroffenen Verein-barungen. Es ergibt sich aus der Fortschreibung der Honorartafel des §35 HOAI durch die Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwaltung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B9.1.

Die Honorarhöhe wird (ggf. ergänzend zu in diesem Vertrag bereits getroffenen Vereinbarungen) wie folgt vereinbart:

b)

Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objekts innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrags und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten durch:

die erweiterte Honorartafel nach den Richtlinien der Staatlichen Vermögens- und Hochbauverwal-tung Baden-Württemberg für die Beteiligung freiberuflich Tätiger (RifT) gemäß Anlage B9.1.

die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten gemäß folgender Festlegung:

3.4         Planungsänderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen

a)

Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjekts bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberech-nung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über der-artige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nach-weise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.

b)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

c)

§ 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB sowie §10 HOAI bleiben unberührt.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

bereits vorliegende Unterlagen:

noch nicht vorliegende Unterlagen:

§5         Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B5 Detaillierte Regelungen für den LeistungsbereichBauphysik– Wärmeschutz und Energiebilanzierung– Bauakustik (Schallschutz)– Raumakustik 

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für die bauphysikalischen Beratungsleistungen für das in Teil A §1 näher definierte Projekt

nachstehenden Leistungsumfang und die nachfolgende Honorarregelung.

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Gegenstand des Vertrages 

sind Ingenieurleistungen der Leistungsbereiche für Bauphysik (gem. Anlage 1 Ziff. 1.2.1 Abs. 1 HOAI):

Wärmeschutz und Energiebilanzierung

Bauakustik (Schallschutz)

Raumakustik

1.2         Grundleistungen (Anlage 1 Ziff. 1.2.2 Abs. 1 HOAI)

Der AG beauftragt den AN für die in Ziffer 1.1 angekreuzten Leistungsbereiche mit den folgenden Leis-tungsphasen:

Leistungsphasen

Bewertunggem. HOAI

von der HOAI abweichende Bewertung*

1

Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)

3 %

2

Mitwirken bei der Vorplanung (Leistungsphase 2)

20 %

3

Mitwirken bei der Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)

40 %

4

Mitwirken bei der Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)

6 %

5

Mitwirken bei der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)

27 %

6

Mitwirken bei der Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)

2 %

7

Mitwirken bei der Vergabe (Leistungsphase 7)

2 %

Abweichend hiervon werden für die nachfolgend genannten Leistungsbereiche der Bauphysik die folgen-den Leistungsphasen beauftragt bzw. die folgenden von der HOAI abweichenden Bewertungen vorge-nommen.

* Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen:

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten:

Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

1.3         Besondere Leistungen (Anlage 1 Ziff. 1.2.2 Abs. 2 HOAI)

Die Besonderen Leistungen wurden objektbezogen ausgewählt. 

Zur weiteren Differenzierung kann Heft 23 „Wärmeschutz und Energiebilanzierung“ des AHO (3. Auflage August 2022) herangezogen werden.

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.2

8

Bestandsaufnahme bestehender Gebäude, Ermitteln und Bewerten von Kennwerten

9

Schadensanalyse bestehender Gebäude

10

Leistungen im Rahmen von Zertifizierungsprozessen, insbesondere Mitwirken bei Vorgaben für Zertifizierungen, bei Kontrollen im Zertifizierungsprozess und bei dem Nachweis und der Bestätigung von Kennwerten und Qualitäten aus dem beauftragten Planungsbereich für Bauphysik

11

Mitwirken bei der Entwicklung von Gebäude- und Technikkonzepten unter Beachtung der Abhängigkeit von Gebäude, Technischer Ausrüstung, Nutzungsrandbedingungen und örtlichen Randbedingungen

12

Mitwirken an Projekt-, Käufer- oder Mieter-baubeschreibungen

13

Mitwirken bei der Planung der Maßnahmen für Luftdichtheit der Gebäudehülle

14

Erstellen eines Bauteilkatalogs für die Leistungsbereiche für Bauphysik, ggf. mit zeichnerischer Darstellung der Konstruktionen und der zusätzlich wichtigen Bauteilschichten mit Materialbeschreibungen unter Zuarbeit anderer am Projekt beteiligten Planer und Berater für Bauphysik.

15

vorgezogene bauphysikalische Nachweise, insbesondere vorgezogene Energiebilanzierungen oder bauakustische Nachweise

16

Energiebilanzierungen und Energienachweise mit Berechnungsverfahren nach GEG für weiterreichende Anforderungen (KfW- und BEG-Standard)

17

Energiebilanzierungen und Energienachweise nach anderen Verfahren als nach GEG, z.B. für Passivhäuser mit PHPP

18

Mitwirken bei Alternativplanungen und Variantenuntersuchungen

19

Simulationen zur Prognose des Verhaltens von Baustoffen, Bauelementen, Baukonstruktionen, Räumen, Gebäuden und Freiräumen

20

Berechnungen für Bauphysik nach Verfahren, die nicht in den einschlägigen Regelwerken enthalten sind

21

Mitwirken bei der Erstellung eines Raumbuches

22

Prüfung der Regel- und Leitdetails des Objektplaners in Hinblick auf die Erfüllung der Anforderungen aus den beauftragten bauphysikalischen Planungen

23

Berücksichtigung, Abstimmung und Plausibilitätsprüfung von Anforderungen, die andere Planungsbeteiligte aufstellen und die die beauftragten Planungsbereiche für Bauphysik berühren

24

Leistungen für Wiederholungsplanungen oder Anpassungsplanungen für Bauteile, Räume und Gebäude, die nicht im Rahmen der Grundleistungen bearbeitet werden (z.B. baugleiche und nutzungsgleiche Gebäudeteile oder Innenräume, für die keine anrechenbaren Kosten zur Ermittlung des Gesamthonorars berücksichtigt werden)

25

Mitwirken beim Einholen von Zustimmungen im Einzelfall

26

Erstellen der Nachweise für Tekturplanungen

-         Mitwirken bei einem Planumlaufverfahren

-         wiederholte Prüfung der Ausführungs- und Detailpläne          (Index-Varianten)

27

Verfassen von Textbeiträgen für Leistungsverzeichnisse auf der Grundlage der bauphysikalischen Mitwirkung bei der Ausführungsplanung

28

Prüfen von Nebenangeboten

29

Teilnahme an Bieter- und Vergabegesprächen

30

Mitwirken beim Prüfen der Montage- und Werkstattplanung der ausführenden Unternehmen auf Übereinstimmung mit der Ausführungsplanung in Bezug auf den beauftragten Themenbereich der Bauphysik

31

Überprüfung von Alternativvorschlägen der ausführenden Firmen nach der Vergabe

32

Mitwirken bei der Baustellenkontrolle und Unterstützung der Bauleitung durch Prüfungen von Bauausführungen. Die Leistungen werden jeweils durch den AG abgerufen.

33

Messtechnisches Überprüfen der Qualitäten der Bauausführungen. Die Leistungen werden jeweils durch den AG abgerufen.

34

Überprüfung der eingebauten Baustoffe und Konstruktionen und Vergleich mit den Anforderungen in den beauftragten bauphysikalischen Nachweisen

35

Beprobung von Baustoffen (auch Bohrkernentnahmen) und Laboruntersuchungen zur Bestimmung von Baustoffeigenschaften

36

Mitwirken bei der Überprüfung der Bauausführung bei Zustimmung im Einzelfall

37

Mitwirken bei der technischen Bauabnahme

38

Erstellen des Energieausweises auf Grundlage des GEG-Energienachweises, der von den Fachbauleitungen vorgelegten Übereinstimmungserklärungen zu den ausgeführten Maßnahmen für Wärmeschutz und den ausgeführten haustechnischen Anlagen sowie der Unternehmererklärungen

39

Energieberatung

40

Leistungen für Schallimmissionsschutz Leistungen, die den Schallschutz in der Nachbarschaft vor der Einwirkung von nach außen wirkenden Schallquellen (Technische Anlagen in einem Gebäude) oder vor Einwirkungen von Schallquellen außen (außen aufgestellte Anlagen, Verkehrsgeräusche, Gewerbebetriebe usw.) betreffen.

41

Leistungen in Zusammenhang mit Förderanträgen

z.B. Anträge im Rahmen von Förderprogrammen, z.B. nach BEG oder kommunale, länderspezifische oder sonstige Förderanträge

-         Mitwirken beim Klären von Vorgaben für         Fördermaßnahmen

-         Mitwirken bei der technischen Klärung der         Förderfähigkeit von CO2 Minderungsmaßnahmen

-         Mitwirkung bei der Umsetzung der Maßnahmen und         technische Bearbeitung von Förderanträgen

-         Bearbeitung von Bestätigungen für beantragte         Förderungen

42

43

44

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen

Anrechenbare Kosten, Honorarzone und Honorarsatz werden für die Grundleistungen für Bauphysik wie folgt vereinbart:

3.1.1 Grundleistungen für Wärmeschutz und Energiebilanzierung (Anlage 1 Ziff.1.2.3 HOAI)

Honorarzone (nach § 35 HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maß-geblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Anrechenbare Kosten (nach § 33 HOAI):

€

Honorarsatz:

(§ 2a i.V.m. Anlage 1 Ziff. 1.2.3 HOAI)

Aufwandsfaktor nach AHO Heft 23*

* Aufwandsfaktor nach Ziffer 2.3.3 und Anhang zu Heft 23 Wärmeschutz und Energiebilanzierung (3. Auflage, August 2022). Der Aufwandsfaktor wird im Detail im Anhang zu Heft 23 des AHO begründet und ergibt sich aus dem in der Honorartabelle (Anlage 1 Ziff. 1.2.3 HOAI) noch nicht berücksichtigten Mehraufwand für Berechnungen nach GEG (bzw. früher EnEV mit EEWärmeG).

Zuschlag für Umbau/Modernisierung:

% (Anlage 1 Ziff. 1.2.3 Abs. 3 HOAI)

Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß§4 Abs. 3 HOAI

mit

€ festgelegt.

 noch einvernehmlich festgelegt.

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.1.2 Grundleistungen für Bauakustik (Anlage 1 Ziff. 1.2.4 HOAI)

Honorarzone (nach Anlage 1 Ziff. 1.2.4 Abs. 5 und Abs. 7 HOAI):

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maß-geblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Anrechenbare Kosten (nach Anlage 1 Ziff. 1.2.4 Abs. 1 HOAI):

€

Die Kosten für „besondere Bauausführungen“ sind den vorgenannten anrechenbaren Kosten (Anlage 1 Ziff. 1.2.4 Abs. 2 HOAI)

hinzuzufügen

nicht hinzuzufügen

mit

% hinzuzufügen

Honorarsatz:

(§ 2a i.V.m. Anlage 1 Ziff. 1.2.4 HOAI)

Zuschlag für Umbau/Modernisierung:

% (nach Anlage 1 Ziff. 1.2.4 Abs. 4 HOAI)

Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß§4 Abs. 3 HOAI

mit

€ festgelegt.

 noch einvernehmlich festgelegt.

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.1.3 Grundleistungen für Raumakustik (Anlage 1 Ziff. 1.2.5 HOAI)

Das Honorar ist für jeden Innenraum, für den die Grundleistungen für Raumakustik erbracht werden, zu berechnen (Anlage 1 Ziff. 1.2.5 Abs. 1 HOAI). Die Honorarberechnungsgrundlagen ergeben sich aus den nachfolgenden Festlegungen:

Die Honorarberechnungsparameter werden für folgende Räume differenziert festgelegt:

Anrechenbare Kosten

Raumbezeichnung

Volumen (m³) vorläufig

nach Anlage 1 Ziff. 1.2.5 Abs. 2 HOAI

pauschal Kosten 
je m³

pauschal Kosten 
je Raum

Zuschlag 
für Umbau/Moderni-sierung

Honorar-zone

Honorar-satz

Honorarzone und Honorarsatz werden für alle Räume wie folgt vereinbart: Honorarzone (Anlage 1.2.5 Abs. 5–7)

als vorläufige Festlegung (bis zum Feststehen aller für den Schwierigkeitsgrad maßgeblichen Bewertungsmerkmale)

als abschließende Festlegung

Honorarsatz:

Unabhängig vom Umbauzuschlag werden anrechenbare Kosten aus vorhandener Bausubstanz gemäß§4 Abs. 3 HOAI

mit

€ festgelegt.

 noch einvernehmlich festgelegt.

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.3 festgelegt:

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN vor deren Beauftra-gung eine gesonderte Vergütungsvereinbarung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß §1.2 treffen.

3.3         Vergütung bei anrechenbaren Kosten außerhalb der Tafelwerte

a)

Da die anrechenbaren Kosten des Objekts außerhalb der Tafelwerte liegen, vereinbaren AG und AN die Honorarhöhe wie folgt:

Sofern die anrechenbaren Kosten den untersten Tafelwert für die anrechenbaren Kosten unter-schreiten,

wird das Honorar wie folgt ermittelt:

wird pauschal der unterste Tafelwert für die anrechenbaren Kosten der vereinbarten Honorar-zone zur Honorarermittlung herangezogen.

Sofern die anrechenbaren Kosten den obersten Tafelwert für die anrechenbaren Kosten über-schreiten, wird das Honorar wie folgt ermittelt:

b)

Falls AG und AN zunächst davon ausgehen, dass die anrechenbaren Kosten des Objektes innerhalb der Tafelwerte liegen, dies sich jedoch als unzutreffend herausstellt, vereinbaren AG und AN bereits jetzt die Weitergeltung der Honorarparameter bzw. Vereinbarungen dieses Vertrages und die Fortschreibung der anrechenbaren Kosten wie folgt:

nach den Honorarermittlungen gem. AHO Heft 14 Tafelfortschreibung Erweiterte Honorartabellen

3.4         Planungsänderungen, Fortschreibung der Honorarermittlungsgrundlagen

a)

Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjekts bzw. der Planungsvorgaben ist die Kostenberech-nung für die Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. Der AG verpflichtet sich, den AN über der-artige Umstände zu informieren und dem AN auf Verlangen die maßgeblichen Unterlagen bzw. Nach-weise bezüglich der fortgeschriebenen Kostenberechnung oder die fortgeschriebene Kostenberechnung zukommen zu lassen.

b)

Soweit Änderungen erfolgen, die Auswirkungen auf die Planungsanforderungen haben, verpflichten sich AG und AN zur Prüfung und bei gravierenden Abweichungen zur entsprechenden Änderung der verein-barten Honorarzone.

c)

§10 HOAI gilt im Übrigen entsprechend. § 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB bleiben unberührt.

3.5         Planung auf Basis vorläufiger statt abgeschlossener Planungen des Objektplaners

Der AN erbringt seine Planungsleistungen grundsätzlich auf Basis abgeschlossener Planungen des Objekt-planers. Soweit dem AN aufgegeben wird, auf der Basis vorläufiger Pläne zu arbeiten, oder soweit Pläne geändert werden, kann sich das Honorar entsprechend erhöhen (vgl. auch §4.2 des Teils A). Der AN ist in diesem Fall berechtigt, den zusätzlichen Aufwand nach den vereinbarten Stundensätzen (Teil A, §4.3) abzurechnen.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

bereits vorliegende Unterlagen:

noch nicht vorliegende Unterlagen:

Alle Planungsgrundlagen werden vom AG oder seinen Bevollmächtigten kostenlos zur Verfügung gestellt. Sofern der AN besondere Unterlagen zur Bearbeitung benötigt und diese vom AG – nach vorheriger Mittei-lung – nicht zur Verfügung gestellt werden können, werden diese von AN beschafft und die hierfür entste-henden Kosten gegenüber dem AG abgerechnet.

§5         Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Ingenieurvertrag

Projektbezeichnung

bestehend aus:

Teil A (Allgemeine Regelungen)

Teil/e B

C1 – Liste der Projektbeteiligten

C2 – Vorläufige Honorarermittlung

C3 – Vorläufige Punkteermittlung zur Honorarzone

C4 – Abnahme von Ingenieurleistungen

C5 – 

C6 – 

Dieser Ingenieurvertrag besteht aus Teil A und aus Teil B. Es kann auch mehrere Teile B geben. Teil A ent-hält wesentliche Festlegungen über das Projekt, die Beteiligten und über allgemeingeltende Verpflichtun-gen. Teil B beinhaltet zusätzliche detaillierte Regelungen für den beauftragten Leistungsbereich. Verschie-dene Teile B behandeln unterschiedliche Leistungsbereiche.

Teil A Allgemeine Regelungen

§ 1         Vertragsgegenstand, Beauftragung

Auftraggeber (AG)

Bezeichnung des Auftraggebers

Vertreter für die Vertragsunterzeichnung

Adresse

und

Auftragnehmer (AN)

Bezeichnung des Auftragnehmers

Vertreter für die Vertragsunterzeichnung

Adresse

vereinbaren die Erbringung von Leistungen für

1. Projektart:

Neubau

Umbau

Erweiterung

Modernisierung

Instandsetzung

2. Projektbezeichnung:

Projektziele:

(kurze Beschreibung der Zielvorstellungen des AG bezüglich Nutzung, Qualitätsstandards, sonstige Planungsziele)

3. Leistungsbereiche:

B 1: Ingenieurbauwerke

B 2: Verkehrsanlagen

B 3: Tragwerksplanung

B 4: Technische Ausrüstung

B 5: Bauphysik

B 6: Brandschutz

B 7: Geotechnik

B 8: Vermessung

B 9: Gebäudeplanung

B 10: Freianlagen

B 11: Leistungen nach Baustellenverordnung

B 12: Bauleitplanung

B 13: Landschaftsplanung

AG und AN sind sich darüber einig, dass die Leistungen wie folgt beauftragt werden:

Stufenloser Vertrag (Beauftragung der in Teil B näher beschriebenen Gesamtleistung des AN durch Unterzeichnung dieses Vertrages).

Stufenvertrag mit verbindlicher Festlegung der Leistungserweiterung (zunächst nur verbindliche Beauftragung der in Teil B näher beschriebenen Leistungen der 1. Stufe – bereits jetzt verbindliche Festlegung auf die Beauftragung der weiteren Leistungen der weiteren Stufe/n für den Fall, dass der AG das Projekt – weiter – realisiert).

Stufenvertrag mit Option der Leistungserweiterung (zunächst nur verbindliche Beauftragung der in Teil B näher beschriebenen Leistungen der 1. Stufe – gesonderte Vereinbarung der Erbringung der weiteren in Teil B beschriebenen Leistungen der weiteren Stufe/n zu einem späteren Zeitpunkt). 

§2         Leistungen und Pflichten des Auftragnehmers

2.1 Der AN ist verpflichtet, alle für die Herbeiführung der Ziele (vgl. oben § 1) erforderlichen Leistungen aus der jeweiligen Leistungsphase der beauftragten Leistungsbereiche zu erbringen. Hiermit sind die im Leistungsbild beschriebenen im Allgemeinen erforderlichen Grundleistungen nach HOAI oder die im Teil B gesondert definierten Grundleistungen gemeint. Besondere Leistungen sind nicht umfasst. Diese werden in Teil B und/oder während der Planungs- und Bauzeit ggf. ausdrücklich beauftragt.

2.2 Der AN ist verpflichtet, dem AG rechtzeitig entsprechende Hinweise zu geben, wenn die Einschaltung weiterer Planer zur Erreichung des Gesamtprojekterfolgs erforderlich ist.

2.3 Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen mit dem AG und den anderen an der Planung Beteiligten abzustimmen.

2.4 Der AN ist verpflichtet, den AG rechtzeitig über Umstände zu informieren, die aus seinen Leistungs-bereichen stammen und die zu Kostenerhöhungen oder Terminverzögerungen führen können, und soweit möglich dem AG Alternativen aufzuzeigen.

2.5 Der AN ist verpflichtet, den AG über die beabsichtigte Tatsache der Unterbeauftragung und deren Umfang vorab zu informieren. Der AG ist berechtigt, innerhalb von 14 Tagen zu widersprechen, falls in der Person des vorgesehenen Unterbeauftragten ein wichtiger gegen die Unterbeauftragung sprechender Grund vorliegt.

§3         Leistungen und Pflichten des Auftraggebers

3.1 Der AG ist zur Zahlung entsprechend Projektfortschritt und den Vereinbarungen in Teil A § 4 sowie Teil B dieses Vertrages verpflichtet.

3.2 Der AG ist verpflichtet, umfassend und rechtzeitig an der Planung und Baurealisierung mitzuwirken. Hierzu gehören insbesondere soweit erforderlich die Erteilung entsprechender (weiterer) Aufträge an Pla-nungs- und Baubeteiligte, die zeitnahe Entscheidung bei anstehenden Fragen über Planungs- und Bau-inhalte und die Hinwirkung auf die weiteren Planungs- und Baubeteiligten zur rechtzeitigen Leistungs-erbringung und die rechtzeitige und ordnungsgemäße Zurverfügungstellung von etwaigen Eigenleistungen des AG.

3.3 Der AG verpflichtet sich, alle Unterlagen und Nachweise zu übergeben, die für die Erstellung der Kos-tenberechnung i. S. des § 2 Abs. 11 HOAI sowie das Nachvollziehen dieser Kostenberechnung erforderlich sind.

3.4 Der AG benennt als vertretungsberechtigte Person Herrn/Frau

Diese ist umfassend bevollmächtigt zur Abgabe rechtsgeschäftlicher Erklärungen jeder Art für den AG.

Diese ist rechtsgeschäftlich lediglich bevollmächtigt, für den Auftraggeber die folgenden Erklärungen abzugeben bzw. Handlungen vorzunehmen:

§4         Grundlagen des Honorars, Honoraränderungen, Aufrechnung

4.1 Die Honorarermittlung erfolgt, soweit diese anwendbar ist, auf Basis der HOAI in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. Für nach Vertragsschluss beauftragte Leistungsstufen (vgl. § 1) richtet sich das Honorar nach der zum Zeitpunkt der späteren Beauftragung gültigen Fassung der HOAI. Die Einzelheiten zum Honorar sind in Teil B geregelt.

4.2 Das in Teil B geregelte Honorar kann sich erhöhen, wenn

Leistungsänderungen nach Vertragsschluss angeordnet oder erforderlich werden,

Anordnungen des AG dazu führen, dass abgeschlossene Leistungen oder Leistungsteile erneut erbracht werden müssen,

der AG besondere Leistungen beauftragt,

zeitliche Verzögerungen eintreten (vgl. auch unten Teil A § 9).

bei stufenweiser Beauftragung sich die anzuwendenden anerkannten Regeln der Technik zwischenzeit-lich geändert haben und aufgrund dessen Überarbeitungen der bereits erbrachten Leistungen nötig sind.

4.3 Soweit vertragliche Leistungen nach Stundensätzen abzurechnen sind, gelten nachfolgende Sätze als vereinbart:

Auftragnehmer (bzw. bei GmbH sowie anderen Gesellschaften gesetzlicher Vertreter), Beratender Ingenieur

€/Stunde

Projektleiter

€/Stunde

Sachbearbeitender Ingenieur

€/Stunde

Techniker, Konstrukteur

€/Stunde

€/Stunde

4.4 Beim AN entstehende Nebenkosten darf dieser wie folgt berechnen:

Pauschal

€ /

 % des sich aus diesem Vertrag ergebenden Honorars

Zusätzlich zur Pauschale die folgenden Nebenkosten gegen Einzelnachweis:

Gegen Einzelnachweis

Die Erstattung von Nebenkosten ist ausgeschlossen

4.5 Der AN hat zusätzlich Anspruch auf Bezahlung der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer.

4.6 Der AG kann gegen die Honoraransprüche des AN nur mit Forderungen aufrechnen, die entweder unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind oder die dem AG aufgrund dieses Vertragsverhältnisses, insbesondere Mängeln der Leistung des AN, Schadenersatz oder Fertigstellungsmehrkosten, nicht jedoch aus anderen Vertragsverhältnissen zustehen.

§5         Termine/Fristen

Die zeitliche Erbringung der Leistungen des AN ist wie folgt vorgesehen:

Planungszeit

von

bis

Bauzeit

von

bis

Eine terminliche Festlegung des Planungs- bzw. Baubeginnes ist derzeit noch nicht möglich. Daher wird lediglich die voraussichtliche Dauer wie folgt festgelegt:

Voraussichtliche Planungszeit

Monate

Voraussichtliche Bauzeit

Monate

Der Beginn dieser Zeiträume wird erst noch einvernehmlich festgelegt.

Die Planungs- und Bauzeit wird einvernehmlich festgelegt, sobald die erforderlichen Klärungen stattgefunden haben.

Soweit ein Stufenvertrag abgeschlossen wird, gelten die obigen Festlegungen zur Planungs- und Bau-zeit für die Leistungen der 1. Stufe. Für folgende Stufen erfolgt eine einvernehmliche Festlegung der Planungs- und Bauzeit zum Beauftragungszeitpunkt.

§6         Nutzungsrecht

6.1 Der AG ist berechtigt, sämtliche Planungs- und sonstigen vom AN erbrachten Leistungen beim in § 1 dieses Vertrages beschriebenen Projekt zu nutzen. Die Verwendung für weitere Projekte des Bauvorhabens oder sonstige Bauvorhaben ist ausschließlich mit schriftlicher Zustimmung des AN im Einzelfall möglich.

6.2 Im Anwendungsbereich des Urhebergesetzes bleiben dessen Regelungen vorrangig. Der AN ist be-rechtigt, in angemessenem Umfang, einschließlich Veröffentlichungen, das Objekt als Referenz zu benen-nen und auf seine erbrachten/vertraglich vereinbarten Leistungen entsprechend hinzuweisen.

§7         Abnahme der Leistungen, Haftung des Auftragnehmers 

7.1 Der AN haftet für Fehler und Mängel seiner Leistungen nach den gesetzlichen Vorschriften.

7.2 Für den Fall, dass der AN wegen Schäden am Bauwerk in Anspruch genommen wird, kann er verlan-gen, dass der AG ihm die Möglichkeit einräumt, die für die Schadensbeseitigung erforderlichen Leistungen (Planung, Bauüberwachung, usw.) selbst erbringen zu dürfen, anstatt die erforderlichen Kosten hierfür zu tragen. Dies gilt nicht, falls die Selbsterbringung der Leistungen durch den AN für den AG unzumutbar ist.

7.3 Beide Vertragsparteien sind berechtigt, eine förmliche Abnahme der Leistungen des AN zu verlangen. Falls keine förmliche Abnahme verlangt wird, können die Leistungen des AN auch stillschweigend abge-nommen werden, insbesondere durch vorbehaltlose Bezahlung der Schlussrechnung.

7.4 Hat der AN einen Teil der Leistungen erbracht, der als abtrennbare Teilleistung einer eigenständigen Abnahme zugänglich wäre, und kommt es vor den weiteren noch zu erbringenden Leistungen zu einer längeren Verzögerung oder Unterbrechung, deren Ursache nicht im Verantwortungsbereich des AN liegt, so kann der AN eine gesonderte Abnahme des bereits erbrachten Teiles der Leistungen verlangen. 

§8         Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers

8.1 Der AN verpflichtet sich, eine Berufshaftpflichtversicherung für die gemäß diesem Vertrag zu erbrin-genden Leistungen mit folgenden Deckungssummen zu unterhalten:

Personenschäden

€

Sach- und sonstige Schäden

€

8.2 Der AN verpflichtet sich, auf Verlangen des AG eine Bestätigung des Versicherers über Bestand und Höhe der Versicherung vorzulegen. Soweit er trotz Aufforderung und Nachfristsetzung die Bestätigung nicht vorlegt, ist der AG berechtigt, einen angemessenen Einbehalt vom Honorar des AN vorzunehmen und/oder den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen.

§9         Honoraränderung bei Verlängerung der Planungszeit/Bauzeit

Soweit die in § 5 dieses Vertrages vorgesehene Planungs- und/oder Bauzeit überschritten oder unterbro-chen wird, verpflichten sich die Parteien zur Verhandlung über eine angemessene Honorarerhöhung. Diese soll insbesondere den nachgewiesenen Mehraufwand des AN abdecken. Für eine Verlängerung bzw. Unterbrechung der Planungs- und/oder Bauzeit, die aus dem Leistungs- oder Verantwortungsbereich des AN stammt, besteht kein Mehrvergütungsanspruch. Im Übrigen gelten ergänzend die gesetzlichen Rege-lungen sowie die Regelungen der HOAI.

§10         Vorzeitige Vertragsbeendigung

10.1 Der AG ist berechtigt, den Vertrag jederzeit frei oder aus wichtigem Grund zu kündigen. Kündigt der AG, ohne dass ein wichtiger Grund vorliegt, so ist der AN berechtigt, die erbrachten Leistungen voll sowie für den noch nicht erbrachten Leistungsteil 60 % der hierauf entfallenden Vergütung (ohne Nebenkosten) abzurechnen. Wenn der AG hiergegen innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der Rechnung Einspruch erhebt, erfolgt eine neue Abrechnung nach der gesetzlichen Regelung (volle vereinbarte Vergütung abzüg-lich der im Gesetz vorgesehenen ersparten Aufwendungen sowie anderweitig erzieltem bzw. erzielbarem Erwerb).

10.2 Der AN ist nur zur außerordentlichen Kündigung des Vertrages aus wichtigem Grund berechtigt. Soweit der AN aus einem wichtigen Grund kündigt, den er nicht zu vertreten hat, gelten für die Abrechnung der erbrachten sowie der nicht erbrachten Leistungsteile die Regelungen in § 10.1 dieses Vertrages.

10.3 AG und AN können sich auch einvernehmlich darauf verständigen, dass der AN keine/keine weiteren Leistungen aus dem Vertrag mehr zu erbringen hat (Aufhebungsvertrag). Eine solche Aufhebung des Ver-tragsverhältnisses liegt im Zweifel nur vor, wenn die Parteien sich auch ausdrücklich über die Vergütungs-folge für den nicht erbrachten Leistungsteil geeinigt haben.

10.4 Andere gesetzlich vorgesehene Kündigungsmöglichkeiten, insbesondere das Sonderkündigungs-recht nach Vorlage einer Planungsgrundlage und Kosteneinschätzung, bleiben von diesen Regelungen un-berührt.

§11         Außergerichtliche Streitbeilegung

AG und AN vereinbaren, dass vor Beschreitung des Rechtswegs bei allen aus diesem Vertrag resultieren-den oder mit diesem in Zusammenhang stehenden Streitigkeiten

eine Mediation gemäß Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL-Bau)

eine Schlichtung gemäß Streitlösungsordnung für das Bauwesen (SL-Bau)

für den Fall, dass eine der Vertragsparteien oder deren Vertretung Mitglied der Bayerischen Ingenieure-kammer-Bau ist, ein Schlichtungsverfahren gemäß der Schlichtungsordnung dieser Kammer 

durchgeführt wird.

Soweit der AG, der AN oder beide eine Berufshaftpflichtversicherung unterhalten, ist vorab deren Zustimmung einzuholen.

AG und AN werden soweit erforderlich auf beteiligte Dritte einwirken, damit diese sich ebenfalls am außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren beteiligen. 

Als Mediator/ Schlichter wird beauftragt:

Falls ungeachtet der oben (möglicherweise) erfolgten namentlichen Benennung (beispielsweise wegen Verhinderung oder zeitlicher Überlastung des hier benannten Mediators/Schlichters) eine (Ersatz-)Benen-nung erforderlich ist und die Parteien sich über diese nicht innerhalb von 14 Tagen nach Aufforderung eines der Beteiligten einigen können, wird der Mediator/Schlichter auf Anfrage durch die Bayerische Ingenieure-kammer-Bau benannt.

§12         Zusätzliche Vereinbarungen

12.1 Der AG ist berechtigt, die vertragsgegenständlichen Unterlagen in EDV-gerechter Form zu verlan-gen. Er ist dann verpflichtet, dem AN hierfür ein Pflichtenheft zu stellen und Regelungen für den Datenaus-tausch (z. B. virtueller Projektraum) zu treffen. Der AG ist verpflichtet, dies so frühzeitig zu tun, dass der AN sich hierauf einrichten kann. Soweit dem AN hieraus zusätzliche Kosten entstehen, verpflichten sich die Parteien, eine angemessene Regelung über die Erstattung dieser Kosten zu treffen.

12.2 Zur Verkürzung verwendet dieser Vertragstext die Begriffe Auftraggeber, Auftragnehmer, Beteiligter usw. Es sind hiermit die Vertrags- und sonstigen Beteiligten ohne Differenzierung der Geschlechtszugehö-rigkeit gemeint.

12.3 Der AN willigt in die Weitergabe seiner Kontakt- und Kommunikationsdaten an andere Projektbetei-ligte ein.

Der AG erklärt, über die Berechtigung zur Weitergabe der in der beiliegenden Liste der Projektbeteilig-ten mitgeteilten Daten zu verfügen.

12.4 AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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Teil B6    Seite  von 

Teil B6 Detaillierte Regelungen für den Leistungsbereich Brandschutz

Ergänzend zum Teil A „Allgemeine Regelungen“ vereinbaren Auftraggeber (AG) sowie Auftragnehmer (AN) für den Leistungsbereich Brandschutz des in Teil A §1 näher definierten Projekts

§ 1         Leistungen des Auftragnehmers

1.1         Grundleistungen 

Der Leistungsumfang beinhaltet Planungsleistungen zur Festlegung der objektspezifischen Brandschutz-anforderungen und deren Abstimmung mit den prüfenden Stellen im baurechtlichen Sinn und die Beratung in der Ausführungsplanung und während der Bauausführung. Sie beinhaltet die nach den jeweiligen Lan-desbauordnungen geforderten Nachweise für den Brandschutz im Zuge des Baugenehmigungsverfahrens, nicht jedoch die Prüfung dieser Nachweise als Prüfingenieure oder Prüfsachverständige.

Die Tätigkeit erstreckt sich auf den vorbeugenden Brandschutz. Sie umfasst nicht sonstige planerische Leistungen und Leistungsbilder (also insbesondere nicht die Planung des statisch-konstruktiven Brand-schutzes oder den Nachweis der Feuerwiderstandsfähigkeit der Bauteile oder Planungen von technischen Anlagen).

Der AG beauftragt den AN mit den folgenden Leistungsphasen und den jeweils dazugehörigen Grundleis-tungen gemäß Heft Nr. 17 „Leistungen für Brandschutz Stand: Juni 2015“ des AHO (veröffentlicht im Bun-desanzeiger Verlag):

Bewertungim Regelfall

Hiervon abweichende Bewertung*

1

Grundlagenermittlung (Leistungsphase 1)

1 %

2

Vorplanung (Leistungsphase 2)

15 %

3

Entwurfsplanung (Leistungsphase 3)

19 %

4

Genehmigungsplanung (Leistungsphase 4)

15 %

5

Ausführungsplanung (Leistungsphase 5)

18 %

6

Vorbereitung der Vergabe (Leistungsphase 6)

7

Mitwirkung bei der Vergabe (Leistungsphase 7)

8

Objektüberwachung (Leistungsphase 8)

32 %

9

Dokumentation (Leistungsphase 9)

*  Aus den oben beauftragten Leistungsphasen sind folgende Grundleistungen nicht durch den AN zu erbringen:

Für den Fall, dass ganze Leistungsphasen nicht beauftragt werden sollten: Die nicht beauftragten Leistungsphasen wurden oder werden in entsprechender Verantwortung des AG bzw. des vom AG Beauftragten oder zu Beauftragenden erbracht durch:

1.2         Besondere Leistungen

Der AG beauftragt den AN mit der Erbringung der folgenden besonderen Leistungen:

Besondere Leistungen:

Honorarhöhe:pauschal / als Stundensatz / als Prozentsatz vom Honorarfür Leistungen gemäß § 1.1

10

Bestandserfassung vor Ort

11

Erarbeitung eines Entrauchungskonzeptes für spezielle Fragestellungen

12

Ermittlung von Brandlasten vor Ort

13

Überprüfung sämtlicher Bauvorlagen auf zutreffende Umsetzung der Brandschutzplanung und auf Überein-stimmung mit dem Erläuterungsbericht

14

Prüfen von Ausführungsplänen und Montageplänen der Objekt- und Fachplaner hinsichtlich des baulichen Brand-schutzes

15

Mitwirkung bei der Einholung von Zustimmung im Einzelfall

16

Mitwirken bei der Erstellung der Steuermatrix

17

Fachbauleitung Brandschutz als systematisch-stichproben-artige und ggf. zerstörende Kontrolle von baulichen Brand-schutzmaßnahmen

18

Mitwirken bei der Überwachung zur Beseitigung der bei der Abnahme festgestellten Mängel

19

20

21

22

23

24

25

26

27

§ 2         Stufenweise Beauftragung

Soweit AG und AN sich in § 1.3 des Teils A dieses Ingenieurvertrags auf einen Stufenvertrag geeinigt haben, sind die in § 1 angekreuzten Grund- und  Besonderen Leistungen den folgenden Stufen zugeordnet:

1. Stufe:

Ordnungsnummern:

2. Stufe:

Ordnungsnummern:

3. Stufe:

Ordnungsnummern:

§ 3         Honorar des AN

3.1         Honorargrundlagen für Grundleistungen

Das Honorar wird in Anlehnung an den Honorierungsvorschlag gemäß Heft Nr. 17 „Leistungen für Brandschutz Stand: 2015“ des AHO (veröffentlicht im Bundesanzeiger Verlag) anhand des Nutzungsbeiwertes „n“, des Schwierigkeitsbeiwertes „si“, des Flächenequivalentes „Aq“ des Gebäudes (bzw. den Teilflächen der entsprechenden Nutzungen) und den in §1.1 beauftragten Leistungsphasen und dortigen Bewertungsprozentsätzen ermittelt.

Das Honorar wird stattdessen wie folgt ermittelt:

Nebenkosten: siehe Teil A § 4.4 

3.2         Besondere Leistungen

Für die bereits beauftragten Besonderen Leistungen ist die Honorarhöhe in § 1.2 festgelegt.

Für Besondere Leistungen, die nachträglich beauftragt werden, werden AG und AN eine Vergütungsver-einbarung als Pauschale, als Stundensatz oder als Prozentsatz vom Honorar für Leistungen gemäß §1.1 treffen.

3.3         Fortschreibung bei Änderungen

Bei Änderungen oder Erweiterungen des Bauobjektes bzw. der Planungsvorgaben sind die Grundlagen der Honorarermittlung entsprechend fortzuschreiben. § 650p i.V.m. §§ 650a, b BGB bleiben unberührt.

§ 4         Planungsgrundlagen 

AG und AN halten fest, dass als Grundlagen der Planung des AN folgende Unterlagen zu berücksichtigen sind:

Bereits vorliegende Unterlagen:

Noch nicht vorliegende Unterlagen:

§5         Sonstige Vereinbarungen

AG und AN treffen folgende weitere Vereinbarungen:

Ort, Datum

Ort, Datum

für den AG

für den AN
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